
34. Jahrgang / Freitag, 29.07.2022 / Nummer  30

Kleinblittersdorfer
Nachrichten
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Kleinblittersdorf

Gemeinde
Kleinblittersdorf

Sitterswald

Rilchingen-Hanweiler

Kleinblittersdorf

Bliesransbach

Auersmacher

Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrer
am Montag 8. August 2022, 17:30 Uhr
Parkplatz hinter dem Rathaus
Anmeldung per Mail unter info@kleinblittersdorf.de oder der Telefonnummer 06805/2008-110

Jetzt 
anmelden!



Kleinblittersdorfer Nachrichten · KW 30/2022 · 29.07.2022 · Seite 2

Freitag, 29.07.22
• Markus-Apotheke, 66133 Saarbrücken-Scheidt
 Kaiserstr. 77, Telefon 0681/980340
• Römer-Apotheke, 66123 Saarbrücken
 Am Kieselhumes 42c, Telefon 0681/62417
Samstag, 30.07.22
• Apotheke Bübinger Markt, 66129 Saarbrücken-Bübingen
 Saargemünder Str. 133 a, Telefon 06805/2986
• Rathaus-Apotheke, 66346 Püttlingen
 Pickardstraße 2, Telefon 06898/67171
Sonntag, 31.07.22
• Apotheke im Saarbasar, 66121 Saarbrücken
 Breslauer Str. 1a, Telefon 0681/815545
• Hubertus-Apotheke, 66125 Saarbrücken-Dudweiler
 Marktstraße 11, Telefon 06897/72008
Montag, 01.08.22
• Johannis-Apotheke, 66111 Saarbrücken
 Mainzer Straße 38, Telefon 0681/62445
• Mauritius-Apotheke, 66399 Ormesheim
 Adenauerstraße 53, Telefon 06893/1730
Dienstag, 02.08.22
• Apotheke im Globus, 66130 Saarbrücken-Güdingen
 Wolfsau 4, Telefon 0681/874191
• St. Barbara-Apotheke, 66352 Großrosseln
 Ludweilerstraße 16a, Telefon 06898/448550
Mittwoch, 03.08.22
• Kramer‘sche-Apotheke, 66119 Saarbrücken
 Saargemünder Straße 125, Telefon 0681/851159
• Rastpfuhl-Apotheke, 66113 Saarbrücken
 Rastpfuhl 3, Telefon 0681/71101
Donnerstag, 04.08.22
• Ludwigs-Apotheke OHG, 66113 Saarbrücken
 Sittersweg 50, Telefon 0681/44531
• Rossel-Apotheke, 66352 Großrosseln
 Ludweilerstr. 3, Telefon 06898/41338
Freitag, 05.08.22
• Glückauf-Apotheke, 66128 Saarbrücken-Gersweiler
 Hauptstr. 213, Telefon 0681/702284
• Rodenhof-Apotheke, 66113 Saarbrücken
 Heinrich-Köhl-Str. 56, Telefon 0681/44589

Ansprechpartner für Anzeigen
(Mo-Fr 8.00-17.00 h): MType media GmbH
Untertürkheimer Str. 21 a • 66117 Saarbrücken Tel. 0681/5885-0
Fax: 0681/5885-115 • E-Mail: kleinblittersdorf@mtypemedia.de
Internet: www.mtypemedia.de

Impressum
Herausgeber:
Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf
Rathaus • 66271 Kleinblittersdorf
Anzeigenverwaltung und Produktion:
MType media GmbH 
Untertürkheimer Str. 21 a • 66117 Saarbrücken Tel. 0681/5885-0 • Fax: 
0681/5885-111 • E-Mail: kleinblittersdorf@mtypemedia.de
Internet: www.mtypemedia.de
Verantwortlich:
1. für die Amtlichen Bekanntmachungen: Bürgermeister Rainer Lang 
2. für Vereinsmitteilungen und Anzeigen: der jeweilige Auftraggeber
Erscheinungsweise:
jeweils freitags, 6300 Exemplare wöchentlich
Anzeigenpreise: 
Es gelten die Preise der Media-Daten 4/2020
Bezugsmöglichkeiten:
Unentgeltliche Zustellung an alle Haushalte und Betriebe im Gemeindebe-
reich, in andere Bereiche gegen Voreinsendung eines ausreichend fran-
kierten Rückumschlages je Exemplar.
Redaktionsschluss:
Freitag, 12.00 Uhr sofern nicht vorverlegt, Sportergebnisse vom Wo-
chenende bis Montag, 10.00 Uhr
Hinweise: Bei telefonisch entgegengenommenen Anzeigen wird für die 
Richtigkeit keine Verantwortung übernommen; namentlich gekennzeichne-
te Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.
Die Redaktion behält sich Kürzungen bzw. Nichtveröffentlichung vor.

APoTHEKEN

Ärztliche Notfalldienste 
(inkl. Kinderärzte / Augenärzte / HNO-Ärzte)
Bundesweit einheitliche Telefonnummer 116 117

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Saarbrücken (erreich-
bar an Wochenenden von Samstag 8 Uhr bis Montag 8 Uhr, 
an Feiertagen von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr des Folgetages, 
bitte telefonisch voranmelden)
•  Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, Saarbrücken, Tele-

fon: 0681/97042580
•  CaritasKlinikum Saarbrücken St. Theresia, Rheinstraße 

2, Saarbrücken-Rastpfuhl, Telefon: 0681/4061234

Kinderärztlicher Notdienst (erreichbar an Wochenenden 
von Samstag 8 Uhr bis Montag 8 Uhr, an Feiertagen von 8 
Uhr morgens bis 8 Uhr des Folgetages – bitte telefonisch 
voranmelden)

Notdienstpraxis für Kinder und Jugendliche im Klinikum 
Saarbrücken, Winterberg 1, Saarbrücken, 0681/9633000

HNo-Ärzte
HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Augenärzte
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärzte
Dr. Petry, Saarbrücken/Alt-Saarbrücken 0681/56126

Tierärzte
Tierarzt Dr. Schuberth, Straße des 13. Januars 19,
66440 Blieskastel 06842/5605

Ambulante Pflegedienste

Haus Saarblick Rund um die Uhr 06805/207202

Barmherzige Brüder Rilchingen
24-Std-Bereitschaft 06805/960-6000

TKS Ökum. Sozialstation Halberg-obere Saar
(Tag- und Nachtbereitschaft) 0681/87610755
Bereitschaftsnummer: 0170/3322888

Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Giftzentrale 06131/19240
Polizei 110

Polizeiposten Kleinblittersdorf 06805/1286
Polizeiinspektion Saarb.-Brebach 0681/98720

Notruf Bauhof der Gemeinde 06805/2008-770
(nur in dringenden Fällen außerhalb der Dienstzeit)

Notruf der Gemeindewerke
bei Störungen der Wasserversorgung
während der Dienstzeit 06805/2008-999
außerhalb der Dienstzeit 06805/2008-990

energis Netzgesellschaft mbH
Störungsnummer Strom 0681/90692611
Störungsnummer Erdgas 0681/90692610

NoTRUFNUMMERN/NoTDIENSTE

BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Schiedsleute
 Gerd Frey, Auersmacher, Abt-Fulrad-Str. 50, 
 Tel.: 06805/207839
 Tobias Lüders, Bliesransbach, Hartungshof 2, 
 Tel. 06805/941299
 Jürgen Brettar, Kleinblittersdorf, Fröbelstr. 5, 
 Tel.: 06805/22336 
 Johann Breier, Sitterswald, Peter-Friedhofen-Str.3, 
 Tel.: 06805/4591
  Gabriele Missy-Kallenbach, Rilchingen-Hanweiler,
 Konrad-Adenauer-Str. 34, Tel.: 06805/5647

Seniorensicherheitsberater
 Helmut Heinrich, Röthlinger Str. 16, 66271 Kleinblittersdorf, 
 E-Mail: georg.54@gmx.de, Tel: 06805/218545

Schulen
 Saar-Blies Grundschule Auersmacher, Auf dem Bies 23 
 Tel.: 06805/2008-611
 Saar-Blies Grundschule, Standort Rilchingen-Hanweiler,
 Bahnhofstr. 11, Tel.: 06805/2008-641
 Grundschule Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 78
 Tel.: 06805/2008-631
 Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 78
 Tel.: 06805/60063-0
 Musikschule obere Saar Gemeinde Kleinblittersdorf
 Tel.: 06805/2008-601
 Musikpädagogische Leiterin, Anja Pfaff werktags ab 20 Uhr
 Tel.: 06805/21765
 Volkshochschule, Regionalverband Saarbrücken
 Tel.: 0681/506-4381
  Standort Kleinblittersdorf, Örtliche Leiterin Dr. Mareke 

Neumann, Tel.: 06803/4198400

Kindergärten
 Kindertagesstätte Kleinblittersdorf e.V.,
 Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 78, Tel.: 06805/1447
  Kath. Kindergarten Maria Heimsuchung,
 Auersmacher, Pastor-Brach-Str. 23, Tel.: 06805/3700

  Kath. Kindergarten St. Lukas,
 Bliesransbach, Im Hofgarten 14, Tel.: 06805/3422
  Kath. Kindergarten St. Agatha,
 Kleinblittersdorf, Fröbelstr. 7, Tel.: 06805/21354
  Kath. Kindergarten St. Walfried,
 Rilchingen-Hanweiler, Am Sportplatz, Tel.: 06805/4433
  Kath. Kindergarten St. Josef,
 Sitterswald, Schulstraße 1 a, Tel.: 06805/4492

Büchereien
 Öffentliche Bücherei Kleinblittersdorf 
 Tel.: 06805/2008-666
  Wintringer Str. 78, während den Sommerferien bis ein-

schließlich 2.9. immer nur donnerstags von 16:30 bis 
18:30 Uhr geöffnet

 Kath. öffentl. Bücherei in Auersmacher Tel.: 06805/7062
  letzte Ausleihe am Donnerstag 28.7., 15 bis 18 Uhr; im Au-

gust geschlossen; 
 Kath. öffentl. Bücherei in Bliesransbach Tel.: 06805/8950
 Römerstraße ehemaliges Grundschulgebäude,
 Freitag 16.00-18.00 Uhr
 Kath. öffentl. Bücherei Rilchingen-Hanweiler 
 Tel.: 06805/6019058 u. 06805/4729
 Im August geschlossen; nächste Ausleihe: 7.9.

Jagdpächter
 Auersmacher: Dominique Zinsius, Tel.: 06805/4049
 Bliesransbach: Michael Kessler, Tel.: 01706308475
 Kleinblittersdorf: Günther Brettar, Tel.: 06805/912929
 Rilchingen-Hanweiler: Jürgen Göller, Tel.: 06803/995805

Naturschutzbeauftragte
 Auersmacher: Patric Gross; Tel.: 01707786255
 Bliesransbach: Dieter Schuler; Tel.: 01775526998
 Kleinblittersdorf: Dr. Sebastian Haßler; Tel.: 017683051030
 Rilchingen-Hanweiler: Jutta Peter, Tel.: 01522162953

WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN

Sprechstunde des Bürgermeisters  
mittwochs 14:30-17:00 Uhr, Historisches Rathaus, 
Rathausstraße 16-18, Zimmer 1.6-1.7 
Bitte vorab Termin vereinbaren unter Tel.: 06805/2008-110

Sprechstunde der Revierförsterin 
 Revierförsterin Martina Herzog, donnerstags 14:00-16:30 Uhr, 
Historisches Rathaus, Rathausstraße 16-18, Zimmer 2.2.  
Bitte vorab Termin vereinbaren unter Tel.: 06805/2008-411

Sprechstunde des Jugendamtes/Regionalverband 
 Bis auf Weiteres findet keine Sprechstunde statt. In dringen-
den Fällen: Regionalverband Saarbrücken, Tel.: 0681/5060

Sprechstunden der ortsvorsteher 
Siehe unter den einzelnen Gemeindebezirken

Sprechstunde des Sozialamtes/Regionalverband
freitags, 9:00-12:00 Uhr, Rathausstraße 16-18, Zimmer 0.13 
(Sitzungssaal), Tel.: 06805/2008-222
Terminabsprache unter Tel.: 0681/506-4955

Sprechstunde Untere Bauaufsicht/Regionalverband 
jeden ersten Montag im Monat, 14:30 bis 16:00 Uhr,  
Terminabsprache unter 06805/2008-708 erforderlich.  
In dringenden Fällen Tel.: 0681/506-0

Grüngutannahmestelle/Auersmacher
freitags 12:00-17:00 Uhr, samstags 10:00-16:00 Uhr,
bei größeren Anlieferungen nach Vereinbarung mit dem
Bauamt, Tel.: 06805/2008-703 

Freibad Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 88,  
freibad@kleinblittersdorf.de, Tel.: 06805/2008-888
Täglich geöffnet von 8 bis 20 Uhr

Gemeindeverwaltung, Rathausstraße 16-18, 66271 Kleinblittersdorf
Telefon:   06805/2008-0   Fax: 06805/2008-188
E-Mail:   info@kleinblittersdorf.de  Internet: www.kleinblittersdorf.de
Whats-App: Tel. 06805-2008-0

GEMEINDE 
     KLEINBLITTERSDoRF

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag: 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Dienstag: 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Mittwoch: 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag: 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Montag- und Freitagnachmittag ist das Standesamt ge-
schlossen. Am letzten Freitag im Monat schließt die Verwal-
tung um 12:00 Uhr.

Bitte beachten Sie: Der Eingang zum Rathausneubau hinter 
dem historischen Rathaus ist barrierefrei. Terminvereinbarung 
für das Bürgeramt erforderlich unter 06805/2008-505, -506, 
-507 oder -508 oder per Mail an info@kleinblittersdorf.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Hinweis:
Die Gemeinden haben die Möglichkeit, öffentliche 
Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschrift vor-
gesehen sind, durch Bereitstellung im Internet zu voll-
ziehen. Die für die Gemeinden geltende Form der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist durch Satzung 
festzulegen.
Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat durch die Satzung 

über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen der Ge-
meinde Kleinblittersdorf – Bekanntmachungssatzung – vom 
23.08.2018 festgelegt, dass die öffentlichen Bekanntma-
chungen mit Ablauf des Tages als vollzogen gelten, an dem 
das Dokument im Internet unter www.kleinblittersdorf.de ver-
öffentlicht wird.
Die Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen er-
folgt zur Information der Öffentlichkeit zusätzlich mit dekla-
ratorischer Wirkung im amtlichen Teil der Kleinblittersdorfer 
Nachrichten.

Corona-Informationen
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen können wir 
die Informationen nur auf 

www.kleinblittersdorf.de
tagesaktuell halten. Bitte informieren Sie sich dort und 
über die Tagespresse zu den neuesten Regelungen.

NIEDERSCHRIFT
oRRH/19/2019-2024     ortsrat Rilchingen-Hanweiler

über die Sitzung des ortsrates Rilchingen-Hanweiler am 
Dienstag, dem 21.06.2022, 17:30 Uhr, im Mehrzweckhalle 
Rilchingen-Hanweiler.
Die Vorsitzende, Ortsvorsteherin Dr. Erika Heit eröffnet um 
17:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass sie ordnungsgemäß 
einberufen und bekannt gemacht ist. Der Ortsrat besteht aus 
11 Mitgliedern. Es sind 9 Mitglieder anwesend. Somit ist Be-
schlussfähigkeit gemäß § 44 KSVG gegeben.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beschließt der Ortsrat Rilchin-
gen-Hanweiler einstimmig, die Reihenfolge der Tagesordnung 
im öffentlichen Teil wie folgt abzuändern:
ToP 1:  Bebauungsplan “Gelände an der Saarbrücker Straße”, 

Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
 - Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes
 -  Billigung der Begründung zur Aufhebung des Bebauungs-

planes
 - Beschluss zur Einleitung des Aufhebungsverfahrens
ToP 2:  Bebauungsplan “Auf dem vordersten Gruß”, Ortsteil 

Rilchingen-Hanweiler
 -  Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses mit Beendigung 

des Verfahrens
ToP 3:  Bebauungsplan “Gelände an der Saarbrücker Straße”, 

Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
 Erlass einer erneuten Veränderungssperre
ToP 4:  Ladeinfrastruktur vor Ort – Standortvorschlag für E-

Ladesäule im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
ToP 5:  Aktueller Sachstand Kalksteingrube Auersmacher 

GmbH
ToP 6:  Informationen der Ortsvorsteherin

TAGESoRDNUNG:
a) öffentlicher Teil:
1.  Bebauungsplan „Gelände an der Saarbrücker Straße“, Orts-

teil Rilchingen-Hanweiler
 -  Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes
 -  Billigung der Begründung zur Aufhebung des Bebauungs-

planes
 -  Beschluss zur Einleitung des Aufhebungsverfahrens
2.  Bebauungsplan „Auf dem vordersten Gruß“, Ortsteil Rilchin-

gen-Hanweiler
 -  Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses mit Beendigung 

des Verfahrens
3.  Bebauungsplan „Gelände an der Saarbrücker Straße“, Orts-

teil Rilchingen-Hanweiler
 - Erlass einer erneuten Veränderungssperre
4.  „Ladeinfrastruktur vor Ort“ – Standortvorschlag für E-Lade-

säule im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
5.  Aktueller Sachstand Kalksteingrube Auersmacher GmbH
6.  Informationen der Ortsvorsteherin zu folgenden Maßnah-

men:
 -  Brandschutz Grundschule Rilchingen-Hanweiler
 -  Brandschutz Mehrzweckhalle Rilchingen-Hanweiler
 -  Planung Erweiterung der Nachmittagsbetreuung
 -  Jugendclub Rilchingen-Hanweiler
 -  Friedhof Rilchingen-Hanweiler

 Mitteilungen und Anfragen

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat jeder Einwohner des 
Ortsteiles die Möglichkeit, Fragen aus dem Bereich der kom-
munalen Selbstverwaltung zu stellen sowie Anregungen und 
Vorschläge zu unterbreiten. Die Fragen, Anregungen und Vor-
schläge müssen sich auf den Ortsteil beziehen.
Die Redezeit beträgt insgesamt 30 Minuten. 

ZUR TAGESoRDNUNG:
a) öffentlicher Teil:
Zu Punkt 1:  Bebauungsplan „Gelände an der Saarbrücker 

Straße“, ortsteil Rilchingen-Hanweiler
  -  Beschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes
  -  Billigung der Begründung zur Aufhebung des 

Bebauungsplanes
  -  Beschluss zur Einleitung des Aufhebungsver-

fahrens
Der Ortsrat Rilchingen-Hanweiler nimmt Kenntnis von der Vor-
lage der Verwaltung und empfiehlt dem Gemeinderat einstim-
mig, folgenden Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt ... gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 
1 BauGB i.V.m. § 13a BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter 
Berücksichtigung aktuell gültiger Änderungen, die Aufhebung 
des Bebauungsplanes „Gelände an der Saarbrücker Straße“ 
im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler in der Gemeinde Kleinblit-
tersdorf, billigt die beigefügte Begründung zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes und die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
hebung des Bebauungsplanes. Die Aufhebung eines Bebau-
ungsplans erfordert gem. § 1 Abs. 8 BauGB dasselbe Verfah-
ren wie eine erstmalige Aufstellung.

Zu Punkt 2:  Bebauungsplan „Auf dem vordersten Gruß“, 
ortsteil Rilchingen-Hanweiler

  -  Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses mit 
Beendigung des Verfahrens

Der Ortsrat Rilchingen-Hanweiler nimmt Kenntnis von der Vor-
lage der Verwaltung und empfiehlt dem Gemeinderat einstim-
mig, folgenden Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt ... das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Auf dem vordersten Gruß” im Ortsteil 
Rilchingen-Hanweiler zu beenden. Der Beschluss zur Einlei-
tung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
vom 19.11.2019 wird hiermit aufgehoben.

Zu Punkt 3:  Bebauungsplan „Gelände an der Saarbrücker 
Straße“, ortsteil Rilchingen-Hanweiler

  -  Erlass einer erneuten Veränderungssperre
Der Ortsrat Rilchingen-Hanweiler nimmt Kenntnis von der Vor-
lage der Verwaltung und empfiehlt dem Gemeinderat einstim-
mig, folgenden Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt ... aufgrund der §§ 14, 16, 17 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung 
der aktuell gültigen Änderungen in Verbindung mit § 12 des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes des Saarlandes (KSVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amts-
bl. S. 682), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Än-
derungen, die Satzung über den Erlass einer Veränderungs-
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sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 
„Gelände an der Saarbrücker Straße“ im Ortsteil Rilchingen-
Hanweiler.
Die Satzung über den erneuten Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 
„Gelände an der Saarbrücker Straße“ ersetzt die Verände-
rungssperre vom 20.11.2019 mit der Bezeichnung „Auf dem 
vordersten Gruß“.

Zu Punkt 4:  „Ladeinfrastruktur vor ort“ – Standortvor-
schlag für E-Ladesäule im ortsteil Rilchingen-
Hanweiler

Der Ortsrat Rilchingen-Hanweiler nimmt Kenntnis von der Vor-
lage der Verwaltung und empfiehlt einstimmig, dem Ausschuss 
für Gemeindeentwicklung, Raumordnung, Liegenschaften und 
Umwelt folgende Beschlussfassung:
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Raumordnung, Lie-
genschaften und Umwelt nimmt Kenntnis von der Vorlage der 
Verwaltung und beschließt ... die Errichtung und den Betrieb 
einer Landesäule für Elektrofahrzeuge am Parkplatz Sportplatz 
Rilchingen-Hanweiler. Über den genauen Standort auf dem Ge-
lände des Parkplatzes soll nach Prüfung durch die Verwaltung 
entschieden werden. 
Des Weiteren wird die Verwaltung darum gebeten, einen mög-
lichen Standort in Höhe der Saarlandtherme und in Höhe des 
BioFrischeMarktes zu überprüfen.  

 Ja 8  Nein 0  Enthaltung 1  

Zu Punkt 5:  Aktueller Sachstand Kalksteingrube Auersma-
cher GmbH

Der Betriebsleiter der Kalksteingrube Auersmacher, Herr Mar-
kus Hewer, informiert über den aktuellen Sachstand der Kalk-
steingrube Auersmacher GmbH.   

Zu Punkt 6:  Informationen der ortsvorsteherin zu folgen-
den Maßnahmen:

  -  Brandschutz Grundschule Rilchingen-Han-
weiler

  -  Brandschutz Mehrzweckhalle Rilchingen-
Hanweiler

  -  Planung Erweiterung der Nachmittagsbetreu-
ung

  -  Jugendclub Rilchingen-Hanweiler
  -  Friedhof Rilchingen-Hanweiler
Die Vorsitzende, Ortsvorsteherin Dr. Erika Heit, informiert den 
Ortsrat über folgende Maßnahmen:
-  Die geplanten Brandschutzmaßnahmen an der Grundschu-
le werden voraussichtlich in den Sommerferien umgesetzt. 
Ebenso wie die Brandschutzmaßnahme in der Mehrzweckhal-
le bzw. im Jugendraum der Mehrzweckhalle.

-  Die Suche nach einem geeigneten Raum für den Jugend-
club Rilchigen-Hanweiler war bisher ohne Ergebnis. Der in 
Betracht kommende Raum unter der Grundschule ist nach 
Prüfung ungeeignet. Die notwendigen Brandschutzmaßnah-
men sind hier nicht umsetzbar.

-  Für die Erweiterung der Nachmittagsbetreuung in der Woh-
nung im Gebäude der Schulturnhalle sollen die entsprechen-
den Gelder im Haushalt 2023 eingestellt werden. Eventuell 
besteht auch die Möglichkeit hier Fördermittel zu erhalten.

Bezüglich der Gestaltung des Friedhofs gab es einen Ortstermin 
zusammen mit einer Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung. Es 
werden verschiedene Konzepte ausgearbeitet. Nach den Som-
merferien soll die Angelegenheit im Ortsrat weiter beraten wer-
den. Eventuell soll hier auch ein Workshop stattfinden. 

 Mitteilungen und Anfragen

Ortsratsmitglied Frau Froning-Juche bittet den Bauhof noch-
mals die Pflanzkübel in Höhe der ehemaligen Zollhäuser zu 
säubern. Sie bittet ebenfalls darum, die Brombeerhecken in 
Höhe der Goethestraße zurückzuschneiden. Der Grünstreifen 
in Höhe des Grundstücks Schild müsste ebenfalls gemäht wer-
den. Hier gibt es einen Hydranten der wieder freigelegt wer-
den müsste. Der Verbindungsweg zwischen Eisenbahnunter-
führung und Sportplatz sollte wieder gemäht und gesäubert 
werden. Außerdem kam es auf der Preußischen Brücke wieder 
zu Müllablagerungen.

Ortsvorsteherin Dr. Erika Heit begrüßt die Aufstellung der “Am-
pelmännchen” und regt in diesem Zusammenhang an, die 
Schilder „Vorsicht hier spielen Kinder” zu erneuern. 

AUFHEBUNG BEBAUUNGSPLAN
„GELÄNDE AN DER SAARBRÜCKER STRASSE“

IN DER GEMEINDE KLEINBLITTERSDoRF, 
oRTSTEIL RILCHINGEN-HANWEILER
BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES ZUR  

EINLEITUNG DES VERFAHRENS ZUR AUFHEBUNG  
DES BEBAUUNGSPLANES

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Be-
rücksichtigung aktuell gültiger Änderungen, wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde 
Kleinblittersdorf in öffentlicher Sitzung am 21.07.2022 die Ein-
leitung des Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungsplanes 
„Gelände an der Saarbrücker Straße“ in der Gemeinde Klein-
blittersdorf, Ortsteil Rilchingen-Hanweiler beschlossen hat.
Ferner hat der Gemeinderat beschlossen den Beschluss zur 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Auf dem vordersten Gruß“ vom 19.11.2019 aufzuheben.

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes verfolgt die Gemein-
de folgende Ziele:
In dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Gelände an der Saar-
brücker Straße“ von 1966 wurde am nordöstlichen Siedlungs-
rand von Rilchingen-Hanweiler (Richtung Sitterswald) für den 
südlichen Teil des Geltungsbereiches zur B51 hin ein Gewer-
begebiet (GE) festgesetzt. Der nördliche Teil des Geltungsbe-
reiches wurde damals zwar mit überplant, jedoch wurden keine 
konkreten Festsetzungen getroffen. Lediglich eine Erschlie-
ßung wurde vorgesehen. Die übrige Fläche wurde nachricht-
lich als Fläche für Landwirtschaft übernommen.
Der südliche Bereich ist zwischenzeitlich mit vier, teils großflä-
chigen Einzelhandelseinrichtungen (Edeka, Netto, dm, Kik) be-
baut und stellt heute einen nahversorgungsrelevanten Ergän-
zungsstandort für Rilchingen-Hanweiler dar. Bei der Bebauung 
wurde im erheblichen Umfang von dem damals festgesetzten 
Baugrenzen abgewichen.
Nach der BauNVO von 1962 waren damals großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe als „Gewerbebetriebe“ in Gewerbegebieten 
zulässig. Mit der BauNVO 1968 ging eine Änderung bei der Be-
urteilung der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben einher. 
Seit der Anwendung der BauNVO von 1968 sind Einkaufszen-
tren und großflächige Verbrauchermärkte, die außerhalb von 
Kerngebieten errichtet werden, als Sondergebiete festzusetzen.
Faktisch hat sich das Plangebiet also mittlerweile zu einem Son-
dergebiet für Einzelhandel entwickelt. Die vorhandene Bebau-
ung wäre heute in einem Gewerbegebiet nicht mehr zulässig. 
Der Bebauungsplan steht damit in weiten Teilen im rechtlichen 
Widerspruch zu den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. Die 
Festsetzung eines Sondergebietes stünde jedoch dem Ziel der 
Raumordnung, dass „in nicht-zentralen Gemeindeteilen („Nah-
bereich“) die Versorgung der Bevölkerung auf die wohnortnahe 
Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs auszurichten“ ist (Z41 LEP Siedlung), sowie dem zu 
beachtenden Konzentrationsgebot und Integrationsgebot entge-
gen. Aus diesen Gründen wird der Bebauungsplan aufgehoben.

Die Aufhebung des Bebauungsplanes erfolgt gem. § 13a i.V.m. 
§ 13 BauGB im beschleunigten Verfahren.
Künftig richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben dann nach § 
34 Abs. 1 BauGB und § 35 BauGB, sodass eine Nutzung bzw. 
Bebauung gemäß dem Bestand weiter möglich ist.
Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrü-
cken sieht für das Plangebiet eine Gewerbefläche und eine 
Fläche für die Landwirtschaft vor. Das Entwicklungsgebot gem. 
§ 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind, ist nach der Aufhebung nicht 
mehr erfüllt. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er um-
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fasst eine Fläche von ca. 3,8 ha.

Das Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplans erfüllt die 
Vorgaben, um gemäß § 13a BauGB - Bebauungspläne der In-
nenentwicklung – i.V.m. § 13 BauGB im beschleunigten Verfah-
ren durchgeführt zu werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 
Abs. 2 BauGB und § 13a Abs. 3 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB abgesehen wird.

Kleinblittersdorf, den 22.07.2022
Rainer Lang
Der Bürgermeister

LAGEPLAN, oHNE MASSSTAB
Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes „Ge-
lände an der Saarbrücker Straße“ in der Gemeinde Kleinblit-
tersdorf, Ortsteil Rilchingen-Hanweiler

BEKANNTMACHUNG DER SATZUNG DER  
GEMEINDE KLEINBLITTERSDoRF ÜBER DEN 
ERNEUTEN ERLASS EINER VERÄNDERUNGS-
SPERRE FÜR DEN GELTUNGSBEREICH DES 

BEBAUUNGSPLANGEBIETES
„GELÄNDE AN DER SAARBRÜCKER STRASSE“

IM oRTSTEIL RILCHINGEN-HANWEILER
Aufgrund der §§ 14, 16, 17 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 
3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, 
in Verbindung mit § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgeset-
zes des Saarlandes (KSVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), unter Berücksich-
tigung der aktuell gültigen Änderungen, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Kleinblittersdorf in seiner öffentlichen Sitzung am 
21.07.2022 die Satzung über den Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 
„Gelände an der Saarbrücker Straße“ erneut beschlossen.

Die Satzung über den erneuten Erlass einer Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes „Gelände 
an der Saarbrücker Straße“ ersetzt die Veränderungssperre vom 
20.11.2019 mit der Bezeichnung „Auf dem vordersten Gruß“.

§ 1
Sicherung der Bauleitplanung

Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinblittersdorf hat in seiner 
Sitzung am 21.07.2022 beschlossen, für den Bereich „Gelände 
an der Saarbrücker Straße“ im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler 
(siehe beiliegender Lageplan) den bestehenden Bebauungs-
plan aufzuheben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinblittersdorf hat in seiner 
Sitzung am 21.07.2022 auch zur Sicherung der Planung für 
das unter § 2 bezeichnete Verfahrensgebiet daher erneut be-
schlossen, eine Veränderungssperre zu erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf das Gebiet des Be-
bauungsplanes „Gelände an der Saarbrücker Straße“ im Orts-
teil Rilchingen-Hanweiler. Der Geltungsbereich der Verände-
rungssperre ist in dem beiliegenden Lageplan gekennzeichnet, 
er umfasst eine Fläche von ca. 3,8 ha.

§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre

(1)  In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre dürfen:

 1  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

 2  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-
gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2)  Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen 
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde.

(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor 
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4
Inkrafttreten der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft.
Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntma-
chung an gerechnet, außer Kraft und kann um jeweils 1 Jahr 
verlängert werden. Auf die Zweijahresfrist inklusiver Verlänge-
rungszeitraum ist der seit der Zustellung der ersten Zurück-
stellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB abge-
laufene Zeitraum anzurechnen bzw. die bisherige Laufzeit der 
Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Auf dem vordersten 
Gruß“. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, 
sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte 
Gebiet rechtsverbindlich aufgehoben wird. Unter Anrechnung 
der Laufzeit der Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Auf 
dem vordersten Gruß“ tritt die vorliegende Veränderungssperre 
zum 20.11.2022 außer Kraft.

HINWEIS:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über das 
Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemä-
ßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
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der Veränderungssperre schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Auf § 12 Abs. 6 Kommunalselbstverwaltungsgesetz – KSVG – 
wird hiermit hingewiesen.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Kommunalen Selbstverwaltungsgesetzes in der 
geltenden Fassung oder aufgrund des Kommunalen Selbstver-
waltungsgesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2.  vor Ablauf der vorbezeichneten Frist (Satz 1 des § 12 Abs. 

6 KSVG) der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen 
oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung der Tatsache, die 
den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.

Kleinblittersdorf, den 22.07.2022
Rainer Lang
Der Bürgermeister

LAGEPLAN, oHNE MASSSTAB
Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes „Ge-
lände an der Saarbrücker Straße“ in der Gemeinde Kleinblit-
tersdorf, Ortsteil Rilchingen-Hanweiler

AUFHEBUNG BEBAUUNGSPLAN
„GELÄNDE AN DER SAARBRÜCKER STRASSE“

IN DER GEMEINDE KLEINBLITTERSDoRF, 
oRTSTEIL RILCHINGEN-HANWEILER

BEKANNTMACHUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.07.2022 die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfs der Satzung über die Auf-
hebung des Bebauungsplanes „Gelände an der Saarbrücker 
Straße“ beschlossen.

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes verfolgt die Gemein-
de folgende Ziele:
In dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Gelände an der Saar-
brücker Straße“ von 1966 wurde am nordöstlichen Siedlungs-
rand von Rilchingen-Hanweiler (Richtung Sitterswald) für den 
südlichen Teil des Geltungsbereiches zur B51 hin ein Gewer-
begebiet (GE) festgesetzt. Der nördliche Teil des Geltungsbe-
reiches wurde damals zwar mit überplant, jedoch wurden keine 
konkreten Festsetzungen getroffen. Lediglich eine Erschlie-
ßung wurde vorgesehen. Die übrige Fläche wurde nachricht-
lich als Fläche für Landwirtschaft übernommen.
Der südliche Bereich ist zwischenzeitlich mit vier, teils großflä-
chigen Einzelhandelseinrichtungen (Edeka, Netto, dm, Kik) be-
baut und stellt heute einen nahversorgungsrelevanten Ergän-

zungsstandort für Rilchingen-Hanweiler dar. Bei der Bebauung 
wurde im erheblichen Umfang von dem damals festgesetzten 
Baugrenzen abgewichen.
Nach der BauNVO von 1962 waren damals großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe als „Gewerbebetriebe“ in Gewerbegebieten 
zulässig. Mit der BauNVO 1968 ging eine Änderung bei der Be-
urteilung der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben einher. 
Seit der Anwendung der BauNVO von 1968 sind Einkaufszen-
tren und großflächige Verbrauchermärkte, die außerhalb von 
Kerngebieten errichtet werden, als Sondergebiete festzusetzen.
Faktisch hat sich das Plangebiet also mittlerweile zu einem Son-
dergebiet für Einzelhandel entwickelt. Die vorhandene Bebau-
ung wäre heute in einem Gewerbegebiet nicht mehr zulässig. 
Der Bebauungsplan steht damit in weiten Teilen im rechtlichen 
Widerspruch zu den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. Die 
Festsetzung eines Sondergebietes stünde jedoch dem Ziel der 
Raumordnung, dass „in nichtzentralen Gemeindeteilen („Nahbe-
reich“) die Versorgung der Bevölkerung auf die wohnortnahe 
Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs auszurichten“ ist (Z41 LEP Siedlung), sowie dem zu 
beachtenden Konzentrationsgebot und Integrationsgebot entge-
gen. Aus diesen Gründen wird der Bebauungsplan aufgehoben.

Die Aufhebung des Bebauungsplanes erfolgt gem. § 13a i.V.m. 
§ 13 BauGB im beschleunigten Verfahren.

Künftig richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben dann nach § 
34 Abs. 1 BauGB und § 35 BauGB, sodass eine Nutzung bzw. 
Bebauung gemäß dem Bestand weiter möglich ist.

Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrü-
cken sieht für das Plangebiet eine Gewerbefläche und eine 
Fläche für die Landwirtschaft vor. Das Entwicklungsgebot gem. 
§ 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind, ist nach der Aufhebung nicht 
mehr erfüllt. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er um-
fasst eine Fläche von ca. 3,8 ha.

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berücksich-
tigung aktuell gültiger Änderungen, wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, dass der Entwurf der Satzung über die Aufhe-
bung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung 
mit Textteil und der Begründung, in der Zeit vom Montag, den 
08.08.2022 bis einschließlich Freitag, den 09.09.2022 während 
der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Kleinblittersdorf, 
Fachbereich 3, Bauamt, Zimmer 1.18, zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausliegt.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszu-
legenden Unterlagen sind zusätzlich über das Internetportal 
der Gemeinde Kleinblittersdorf (www.kleinblittersdorf.de) und 
über das zentrale Internetportal des Landes (https://www.uvp-
verbund.de/kartendienste) elektronisch abrufbar.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail 
an die Email-Adresse: info@kleinblittersdorf.de vorgebracht wer-
den, nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Aufhebung des Bebauungspla-
nes unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist

Kleinblittersdorf, den 22.07.2022
Rainer Lang
Der Bürgermeister

LAGEPLAN, oHNE MASSSTAB
Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes „Ge-
lände an der Saarbrücker Straße“ in der Gemeinde Kleinblit-
tersdorf, Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
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SACHVERHALT UND BEGRÜNDUNG FÜR DIE 
SATZUNG ÜBER DEN ERNEUTEN ERLASS 

EINER VERÄNDERUNGSSPERRE
IM GELTUNGSBEREICH DES 

BEBAUUNGSPLANES
„GELÄNDE AN DER SAARBRÜCKER STRAßE“

IN FLUR 6, IN DER GEMEINDE KLEINBLITTERS-
DoRF, oRTSTEIL RILCHINGEN-HANWEILER

Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinblittersdorf hat in seiner 
Sitzung am 21.07.2022 die Satzung über den Erlass einer Verän-
derungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplange-
bietes „Gelände an der Saarbrücker Straße“ erneut beschlossen.

Für den Bereich „Gelände an der Saarbrücker Straße“ im Ortsteil 
Rilchingen-Hanweiler (siehe beiliegender Lageplan) soll der Be-
bauungsplan aufgehoben werden. Der Gemeinderat der Gemein-
de Kleinblittersdorf hat bereits in seiner Sitzung am 19.11.2019 
einen entsprechenden Beschluss zur Sicherung des Bebauungs-
planes „Auf dem vordersten Gruß“ gefasst. Diese Veränderungs-
sperre wird durch die vorliegende Veränderungssperre ersetzt.

Planungsziel:
Der Bebauungsplan „Gelände an der Saarbrücker Straße“ aus 
dem Jahr 1966 umfasst den nahversorgungsrelevanten Ergän-
zungsstandort des Kleinblittersdorfer Ortsteils Rilchingen-Han-
weiler an der B51. Mit dem Bebauungsplan „Gelände an der 
Saarbrücker Straße“ wurde damals für die Fläche an der B51 ein 
Gewerbegebiet auf Grundlage des § 8 BauNVO 1962 festgesetzt 
und eine landwirtschaftliche Fläche nachrichtlich übernommen.
Im Geltungsbereich wurden seinerzeit zwei großflächige Einzel-
handelsbetriebe mit einer Verkehrsfläche von mehr als 800 m2 
(derzeit Edeka und Netto) und ein Drogeriemarkt mit einer Ver-
kaufsfläche von weniger als 800 m2 (derzeit dm Drogeriemarkt) 
zugelassen. Dabei wurde von den festgesetzten Baugrenzen in 
erheblichen Umfang abgewichen. Unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Bebauung und den zugehörigen privaten Verkehrsflächen 
(Stellplätze) ist aktuell nur ein unbebautes Grundstück vorhanden.
Der Edeka-Markt wurde mit Baugenehmigung vom 30.11.2017 
auf eine Verkaufsfläche von 1903 m² vergrößert.
Mit Bescheid vom 23.06.2020 wurde im Rahmen einer Bauvor-
anfrage eine Erweiterung von „Netto, Kik und dm“ im vorderen 
Bereich (im vorhandenen Baufenster) zugestimmt.
Nach der BauNVO von 1962 waren großflächige Einzelhandels-
betriebe als „Gewerbebetriebe“ in Gewerbegebieten zulässig. 
Mit der BauNVO 1968 ging eine Änderung bei der Beurteilung 
der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben einher. Seit der 
Anwendung der BauNVO von 1968 sind Einkaufszentren und 
großflächige Verbrauchermärkte, die außerhalb von Kerngebie-
ten errichtet werden, als Sondergebiete festzusetzen.
Demnach wäre die vorhandene Bebauung in einem Gewerbe-
gebiet heute nicht mehr zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Im Landesentwicklungsplan Teil-

abschnitt „Siedlung“ des Saarlandes wird folgendes Ziel (Z41) 
für die Ansiedlung, Erweiterung und Änderung von großflächi-
gen Einzelhandelseinrichtungen ausgegeben: „In nicht-zen-
tralen Gemeindeteilen („Nahbereich“) ist die Versorgung der 
Bevölkerung auf die wohnortnahe Grundversorgung mit Waren 
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs auszurichten“.
Der Festsetzung eines Sondergebiets stünde jedoch dieses 
Ziel der Raumordnung sowie das zu beachtende Konzentrati-
onsgebot und Integrationsgebot entgegen.
Somit fehlt dem Bebauungsplan die gem. § 1 Abs. 3 BauGB 
vorauszusetzende Erforderlichkeit. Auch im Flächennutzungs-
plan von 2017 ist die Fläche nicht als Sondergebiet dargestellt, 
sondern als Gewerbefläche.
Am 19.11.2019 beschloss der Gemeinderat die Aufstellung 
eines Bebauungsplans „Auf dem vordersten Gruß“, der das 
bisherige Plangebiet und angrenzende Flächen umfasst. Ziel 
des Bebauungsplans sollte die Festsetzung weiterer Gewer-
beflächen für Kleinst- und Kleingewerbe sowie die Anpassung 
des bestehenden Plangebiets an die geänderte und derzeit 
gültige Fassung der Baunutzungsverordnung sein. Zeitgleich 
beschloss der Gemeinderat den Erlass einer Veränderungs-
sperre. Im Zuge des eingeleiteten Planungsprozesses hat die 
Gemeinde festgestellt, dass die vorhandene Bebauung in ei-
nem Gewerbegebiet nicht mehr zulässig, sondern die Fest-
setzung eines Sondergebiets nach § 11 BauNVO erforderlich 
machen würde. Der Festsetzung eines Sondergebietes stehen 
jedoch Ziele des Landesentwicklungsplanes entgegen.
Daher ist das Ziel des Verfahrens den vorliegenden Bebauungsplan 
aufzuheben. Statt dem vorgesehenen Gewerbegebiet soll der Gel-
tungsbereich künftig gem. § 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen sein.
Im Bereich der damals übernommenen landwirtschaftlichen 
Fläche muss die Beurteilung nach § 35 BauGB erfolgen. Damit 
wird die Bebaubarkeit eingeschränkt, sodass durch die Reduk-
tion des Flächenverbrauchs eine Konzentration auf das Innen-
entwicklungspotenzial erfolgt. Die Gemeinde möchte an dieser 
Stelle keine weitere Entwicklung in den Außenbereich hinein.

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre sowie des auf-
zuhebenden Bebauungsplanes „Gelände an der Saarbrücker 
Straße“ umfasst eine Fläche von ca. 3,8 ha.

Zur Sicherung der Planung kommt der Erlass einer Verände-
rungssperre nach § 14 BauGB sowie die Zurückstellung von 
Baugesuchen nach § 15 BauGB in Betracht. Nach pflichtge-
mäßem Ermessen wird vorliegend zur Sicherung der Planung 
der Beschluss für den erneuten Erlass einer Veränderungs-
sperre gefasst. Eine Zurückstellung von Baugesuchen nach § 
15 BauGB würde zur Sicherung der Planung nicht ausreichen, 
da ein Bauantrag höchstens 12 Monate zurückgestellt werden 
kann. Außerdem kann das Bebauungsplanverfahren längere 
Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus wäre jeweils eine Ein-
zelfallentscheidung erforderlich, was nicht sachdienlich wäre.

Die Satzung über den erneuten Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 
„Gelände an der Saarbrücker Straße“ ersetzt die Verände-
rungssperre vom 20.11.2019.
Der Beschluss einer Veränderungssperre ermöglicht eine 
grundsätzliche Regelung zur Sicherung der Bauleitplanung für 
die Dauer von zunächst zwei Jahren. Auf die Zweijahresfrist ist 
der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Bau-
gesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB abgelaufene Zeitraum an-
zurechnen. Inhalt der Veränderungssperre nach § 14 BauGB 
ist, dass
1.  Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauli-

che Anlagen nicht beseitigt werden dürfen,
2.  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 

von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verän-
derung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

Nach § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre im 
Einzelfall und im Einvernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn überwiegend öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. Nach § 14 Abs. 3 BauGB werden Vorhaben, die 
vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich ge-
nehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach 
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Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit 
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung von der Verän-
derungssperre nicht berührt. Nach § 16 BauGB wird die Verände-
rungssperre von der Gemeinde als Satzung beschlossen.

Die Veränderungssperre ist ortsüblich bekannt zu machen 
und tritt nach dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. Nach § 
17 BauGB tritt die Veränderungssperre nach Ablauf von zwei 
Jahren außer Kraft. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr 
verlängern. Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die 
Gemeinde die Frist bis zu einem weiteren Jahr nochmals verlän-
gern. Die Gemeinde kann eine außer Kraft getretene Verände-
rungssperre ganz oder teilweise erneut beschließen, wenn die 
Voraussetzungen für einen Erlass fortbestehen. Andererseits 
ist die Veränderungssperre vor Fristablauf ganz oder teilweise 
außer Kraft zu setzen, sobald die Voraussetzungen für ihren Er-
lass weggefallen sind. Sie tritt in jedem Falle außer Kraft, sobald 
und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen 
ist. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten 
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB ab-
gelaufene Zeitraum anzurechnen bzw. die bisherige Laufzeit der 
Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Auf dem vordersten 
Gruß“. Diese ist bereits 2019 in Kraft getreten und wurde bereits 
um 1 Jahr verlängert. Dauert die Veränderungssperre länger als 
vier Jahre, ist den Betroffenen nach § 18 BauGB für dadurch 
entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschä-
digung zu leisten. Die gegebenen Hinweise betreffen zum einen 
§ 18 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB sowie § 12 Abs. 6 KSVG. Auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB wird 
hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Verän-
derungssperre schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Kleinblittersdorf, den 22.07.2022
Rainer Lang
Der Bürgermeister

LAGEPLAN, oHNE MASSSTAB
Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes „Ge-
lände an der Saarbrücker Straße“ in der Gemeinde Kleinblit-
tersdorf, Ortsteil Rilchingen-Hanweiler

AUFHEBUNG DES AUFSTELLUNGBESCHLUSSES 
FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN „AUF DEM  

VoRDERSTEN GRUß“ UND BEENDIGUNG DES 
VERFAHRENS IN DER GEMEINDE  

KLEINBLITTERSDoRF  
oRTSTEIL RILCHINGEN-HANWEILER

Der Gemeinderat der Gemeinde Kleinblittersdorf hat in sei-
ner Sitzung am 21.07.2022 beschlossen, den Aufstellungsbe-
schluss des Bebauungsplanes „Auf dem vordersten Gruß“ vom 
19.11.2019 aufzuheben und das Verfahren zu beenden.

Kleinblittersdorf, den 22.07.2022
Rainer Lang
Der Bürgermeister

LAGEPLAN, oHNE MASSSTAB
Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes „Auf 
dem vordersten Gruß“ in der Gemeinde Kleinblittersdorf, Orts-
teil Rilchingen-Hanweiler

Bekanntmachung
Gemäß § 65 Abs. 4 und § 56 Abs. 5 KSVG i.V.m. § 78 Abs. 
1 KWG gebe ich hiermit bekannt, dass in der Sitzung des 
Gemeinderates Kleinblittersdorf am 21. Juli 2022
  Herr Karl-Peter Fuhr
  Kleinblittersdorf
  Rosenstraße 17
  66271 Kleinblittersdorf
zum  Beigeordneten der Gemeinde Kleinblittersdorf
gewählt wurde.

Kleinblittersdorf, den 21. Juli 2022
Rainer Lang
Bürgermeister

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

DIE VERWALTUNG INFORMIERT

 
 
 Hilde Heintz,
 wohnhaft in Auersmacher
 zu ihrem 85. Geburtstag am 31.07.2022.

 Viele Grüße
 Rainer Lang, Bürgermeister
 Thomas Unold, Ortsvorsteher
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Nachruf
Am 16.07.2022 verstarb

Frau Renate Weigand
im Alter von 77 Jahren.

Die Verstorbene war von 1993 bis 2009 bei der Gemeinde 
Kleinblittersdorf beschäftigt.

Während dieser Zeit hat sie alle ihr übertragenen Aufgaben 
gewissenhaft und zuverlässig erfüllt.

Wir gedenken ihr in Trauer, aber auch in Dankbarkeit und 
werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewah-
ren.

Gemeinde Kleinblittersdorf 
Der Bürgermeister  Für den Personalrat
Rainer Lang   Marianne Wack
    Personalratsvorsitzende

Nächster Steuertermin: 15.08.2022
Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass am 15.08.2022 
die dritte Rate der Grundsteuer, Hundesteuer und Gewerbe-
steuer fällig wird. Sofern Sie uns kein SEPA-Lastschriftmandat 
erteilt haben, bitten wir Sie, die fällige Rate zum 15.08.2022 zu 
überweisen.
Die Bankverbindungen der Gemeinde Kleinblittersdorf sind:
IBAN: DE02 5909 2000 4086 0000 03
Vereinigte Volksbank e.G.
IBAN: DE10 5905 0101 0027 9451 53
Sparkasse Saarbrücken
Um künftig keinen Fälligkeitstermin zu versäumen, empfehlen 
wir Ihnen, uns ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Das ent-
sprechende Formular können Sie sich auf unserer Internetseite 
(www.kleinblittersdorf.de/formulare) herunterladen oder aber 
bei unserer Gemeindekasse anfordern (Tel.: 06805/2008-211).

Sprechstunde der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde in Kleinblittersdorf

Am Montag, dem 1. August 2022 findet im Rathaus Klein-
blittersdorf, Rathausstraße 16-18, von 14.30-16.00 Uhr, eine 
Sprechstunde der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Regional-
verbandes Saarbrücken statt, in der bauinteressierte Bürger/
innen Gelegenheit haben, sich zu informieren. Sollten Sie nä-
here Informationen benötigen, wenden Sie sich an das Bauamt 
der Gemeinde Kleinblittersdorf. Wir bitten jedoch um vorherige 
Terminabsprache unter Tel.: 06805/2008-708.

Terminvereinbarung erforderlich
für Besuch beim Bürgeramt

Für den Bereich des Bür-
geramtes ist eine individu-
elle Terminabsprache erfor-
derlich.
Setzen Sie sich bitte hierzu 
mit den Mitarbeiterinnen des 
Bürgeramtes unter den Te-
lefonnummern 06805/2008-
505, -506, -507 oder -508 
bzw. per Mail  an meldeamt@
kleinblittersdorf.de (unter An-
gabe von Name, Geburtsda-

tum und Rückrufnummer) in Verbindung.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Rathausbesuch:
-  Besuchen Sie uns bitte nur, wenn Sie keine Erkältungssym-
ptome haben! Sollten Sie sich an Ihrem vereinbarten Termin 
mit dem Bürgeramt nicht vollständig gesund fühlen, setzen 
Sie sich bitte vorab mit uns in Verbindung, damit wir einen 
neuen Termin mit Ihnen vereinbaren können. 

-  Der Eingang des Rathausneubaus hinter dem historischen 
Rathaus ist barrierefrei.

Informationen betreffend Corona
Die Omikron-Variante BA.5 dominiert aktuell das Pandemie-
geschehen und stellt uns vor besondere Herausforderungen 
für den Herbst. Dies erklärte Bundesgesundheitsminister Prof. 
Karl Lauterbach in seiner Bundestagsrede zum Gesetzesent-
wurf für einen stärkeren Schutz der Bevölkerung gegen CO-
VID-19. Es werden nun Maßnahmen ergriffen, um gut vorberei-
tet in den Herbst hineinzugehen.
Den besten Schutz – insbesondere vor schweren Erkrankungen 
– haben nach wie vor Geimpfte: Ältere Menschen, die die zweite 
Booster-Impfung bekommen haben, erkranken nur sehr selten 
schwer. Eine Impfkampagne, die sich vor allem an über 60-Jäh-
rige richtet, ist daher ein zentrales Element des 7-Punkte-Plans 
des Bundesgesundheitsministeriums für den Herbst. Hinzu kom-
men u. a. zielgerichtetes Testen, ein schnellerer Arzneimittelein-
satz und ein Pandemieradar für eine verbesserte Datenbasis.
Mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-
Testverordnung werden seit dem 30. Juni 2022 Testkapazitä-
ten noch gezielter eingesetzt. Bürgerinnen und Bürger haben 
weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch 
auf kostenlose Bürgertests. Bei Risikoexposition (z.B. Veran-
staltungen in Innenräumen, Konzerte, Theater, Hochzeiten etc.) 
beteiligen sich Menschen, die sich testen lassen wollen, mit 3 
Euro an den Bürgertests.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Referat L7 „Presse, 
Internet, Soziale Netzwerke“; www.zusammengegencorona.de  

Testmöglichkeiten in unserer Gemeinde
Hausarztpraxen  
John Warmann

Standort Kleinblittersdorf, 
Brückenstraße 12, Stand-
ort Auersmacher, Sitters-
walder Str. 60

Ohne Voranmeldung, 
zu den üblichen 
Sprechzeiten

Corona-Schnell-
testzentrum 
Kleinblittersdorf

Im ehemaligen Hallenbad, 
Wintringer Straße 88, Tel. 
06805/8793, www.testzen-
trum-klb.de, mit und ohne 
Registrierung (QR-Code)

Mo. bis Fr. 8-12 und 
15-19 Uhr, Sa. und So. 
12-16 Uhr

Corona-Testzen-
trum  
Bliesransbach

Am Bliestal-Markt
Wendalinusstraße 4

Mo. bis Fr. 10-17 Uhr, 
Sa. 9-12 Uhr, So. 
10-13 Uhr. *ab 01.08 
veränderte Öffnungs-
zeiten Mo. bis Fr. 
10-14 Uhr

Testzentrum  
Saarland-Therme 

Zum Bergwald 1
Terminbuchung möglich 
unter https://testzentrum-
saarlandtherme.probatix.
de/de/pick-slot

täglich 8-16 Uhr

Mit AHA+A+L durchs Jahr
Die Coronavirus-Pandemie ist nicht vorbei. Schützen kön-
nen wir uns mit der AHA+A+L-Formel: Abstand wahren, auf 
Hygiene achten und – da, wo es im Alltag eng wird – eine 
Maske tragen. Zusätzlich sollten wir im Alltag die Corona-
Warn-App nutzen und in Innenräumen regelmäßig lüften.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Referat L7 „Presse,  
Internet, Soziale Netzwerke“

Die Naturschutzbeauftragten informieren
Müll in der Umwelt – Vortrag am 4.8.22

Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, dem ist es bereits 
aufgefallen – immer mehr Müll wird achtlos in Wäldern, Stra-
ßengräben, Flüssen und in den Städten entsorgt.
•  Warum ist das der Fall und was macht dieser Müll mit der Natur? 
•  Welcher Müll wird entsorgt und wie wirkt er sich auf Tier und 

Mensch aus? 
•  Wie kann man dem begegnen und welche Alternativen gibt es?
Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. Sebastian Haßler, 
Naturschutzbeauftragter des Ortsteils Kleinblittersdorf und Mit-
glied des gemeinnützigen Vereins cleanup.saarland e.V. sowie 
Ortsleiter der Gruppe „Pro-Biosphäre – Aufräumen im Blies-
gau“ in seinem Vortrag.
Der Vortrag findet am 4. August ab 17:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses der Gemeinde Kleinblittersdorf statt und ist 
kostenfrei. Alle Interessierten melden sich bitte unter
info@kleinblittersdorf.de an.
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Kleinblittersdorf stellt zum 01.10.2023  

 

zwei Anwärterinnen/Anwärter im gehobenen Dienst, 
Fachrichtung Allgemeiner Verwaltungsdienst 

(Beamtin/Beamter auf Widerruf)
 

ein.
 

Beamte des gehobenen Dienstes werden in den verschiedenen Fachbereichen der Gemeindeverwaltung ein-
gesetzt. Ihre Aufgaben sind abwechslungsreich und vielfältig. Auf der Grundlage verschiedener Gesetze und  
Vorschriften arbeiten sie als Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter.

Einstellungsvoraussetzungen 
•  eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung oder einen als gleichwertig anerkannten  

Bildungsstand,
•  Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes oder Besitz der Staatsangehö-

rigkeit 
   a)  eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
   b)  eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
   c)  eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen  

entsprechenden Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen eingeräumt haben,
• soziale Kompetenz,
• gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.

Folgende Voraussetzungen sollten Sie ebenfalls mitbringen:
• Interesse an den Aufgaben in einer Kommunalverwaltung,
• Freude am Umgang mit Menschen,
• Teamfähigkeit,
• engagiertes und gewissenhaftes Arbeiten,
•  Interesse am Umgang mit modernen Bürokommunikationsmitteln.

Während des dreijährigen Vorbereitungsdienstes werden die Anwärterinnen/Anwärter praktisch und theoretisch 
ausgebildet. Das Studium an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes (FHSV) beginnt im Oktober ei-
nes Jahres und erstreckt sich über drei Jahre. Es gliedert sich in vier fachwissenschaftliche Studienabschnitte à 
sechs Monate an der Fachhochschule für Verwaltung und drei berufspraktische Studienabschnitte à vier Monate. 
Gegenstand des fachwissenschaftlichen Studiums an der FHSV sind Fächer in den Bereichen Rechtswissen-
schaft, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften, Verwaltungswissenschaften und Sozialwissenschaften. Während 
der Ausbildung erhalten die Anwärterinnen/Anwärter Anwärterbezüge nach dem Saarländischen Besoldungsge-
setz. 
Wir bilden bedarfsorientiert aus und sind bei guten Leistungen während des Studiums und einem guten  
Abschluss an einer Übernahme sehr interessiert. Ein Übernahmeanspruch besteht jedoch nicht.

Bei der Gemeinde Kleinblittersdorf besteht ein Frauenförderplan. Es ist angestrebt, den Frauenanteil in der Ge-
meindeverwaltung zu erhöhen. Frauen sind daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Sie werden nach 
Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG Saarland) bevorzugt berücksichtigt.  

Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei dem 

Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf
Personalamt

Rathausstraße 16-18, 66271 Kleinblittersdorf

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen unter der Rufnummer 06805/2008-112 Frau Kirsten Dincher-Kallenborn zur 
Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen können Sie auch idealerweise bis zum 09.09.2022 an
info@kleinblittersdorf.de oder personalamt@kleinblittersdorf.de senden.

Hinweis: Bitte beachten Sie § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Beam-
tinnen und Beamten des gehobenen Dienstes, Fachrichtung Allgemeiner Verwaltungsdienst (APo g. D. AVD)

Im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet. Bitte senden Sie nur Kopien 
ohne Bewerbungsmappen, Plastikhüllen o.Ä., da keine Rücksendung erfolgt. 

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung Ihrer Daten zu dienstlichen Zwecken gemäß der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) zu.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Rainer Lang
Bürgermeister
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Vorverlegung Redaktionsschluss für die 
Kleinblittersdorfer Nachrichten

BITTE BEACHTEN SIE:
Wegen „MARIA HIMMELFAHRT“ ändert sich der Redakti-
onsschluss für die Kleinblittersdorfer Nachrichten wie folgt:
Für die Ausgabe 33/2022 – Erscheinungstag 19.08.22, 
ist Redaktionsschluss bereits Freitag, 12.08.22, 12 Uhr.

Sportergebnisse vom Wochenende werdden in der nächs-
ten Ausgabe veröffentlicht. Später eingehende Manuskripte 

können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrer
am 8. August 2022 in Kleinblittersdorf

Das Fahrradfahren mit 
elektrischer Unterstüt-
zung findet immer 
mehr Anhänger und 
besonders seit der Co-
rona-Pandemie steigt 
die Zahl der verkauften 
E-Bikes. Leider steigt 
im Gegensatz dazu  
auch die Zahl der ver-

letzten und gar tödlich verunglückten Personen. Bevor man 
sich mit dem elektrounterstützten Rad in den Straßenver-
kehr begibt, sollte man daher einige Dinge beachten. Denn 
ohne Erfahrung und ausreichende Übung kann es bei der 
Fahrt mit dem E-Bike schnell zu gefährlichen Situationen 
kommen. Viele E-Bike-Fahrer unterschätzen die Geschwin-
digkeit und das Gewicht der elektrischen Fahrräder. Beides 
zusammen führt zu einem anderen Fahrverhalten, das eine 
andere und vorausschauende Fahrweise erfordert. Vor al-
lem ältere Menschen haben mit den E-Bikes Probleme, wie 
die Verteilung der Unfallzahlen auf unterschiedliche Alters-
gruppen zeigt. Statistiken belegen ein deutlich erhöhtes Un-
fallrisiko bei E-Bike-Fahrern über 50!

Aus diesem Grund bietet die Gemeinde Kleinblittersdorf in 
Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion LPP 131 
(mobile Jugendverkehrsschule/Verkehrsprävention/Ver-
kehrssicherheitsberatung) ein Sicherheitstraining für inter-
essierte E-Bike-Fahrer an (Anfänger bzw. Fahrer mit wenig 
Übung). Der Kurs ist ausdrücklich auch für ältere Menschen 
gedacht. Nach einer kurzen theoretischen Einführung geht 
es direkt in die Praxis. Die Trainer führen die Teilnehmer in 
ca. zwei Stunden in den sicheren Umgang mit dem E-Bike 
ein. Trainiert wird insbesondere das Auf- und Absteigen, An-
fahren u. a. am Berg, Bremsen und Kurvenfahren.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung er-
forderlich. Die Teilnahme ist kostenlos und geschieht auf 
eigene Gefahr – die Teilnehmer müssen nur ihr eigenes E-
Bike und einen Helm mitbringen.

Das 4. Sicherheitstraining für E-Bike-Fahrer in un-
serer Gemeinde findet am Montag, den 8. August 
2022, ab 17:30 Uhr, auf dem Parkplatz hinter dem 
Rathaus in Kleinblittersdorf statt.
Melden Sie sich bitte an: per Mail: info@kleinblittersdorf.de 
oder telefonisch unter der Nummer: 06805/2008-110

Spendenaufruf für die Kriegsflüchtlinge
in unserer Gemeinde

Die Gemeinde Kleinblittersdorf bittet um Geldspenden, mit 
denen dann Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft wer-
den, um die Kriegsflüchtlinge bei ihrer Ankunft in unserer 
Gemeinde zu unterstützen.
Bitte zeigen Sie sich solidarisch mit den Schutzsuchen-
den und spenden Sie auf eines der folgenden Konten der 
Gemeindekasse unter Angabe des Verwendungszwecks: 
„Spende Ukrainehilfe“. Jeder noch so kleine Betrag hilft!

•  Vereinigte Volksbank eG,
   IBAN: DE02 5909 2000 4086 0000 03
•  Sparkasse Saarbrücken,
   IBAN: DE10 5905 0101 0027 9451 53
(Als vereinfachter Nachweis für das Finanzamt ist der Zah-
lungsnachweis wie beispielsweise eine Bankbestätigung 
oder der Kontoauszug bei einer Spende bis zu 300 Euro 
ausreichend).
Die Gemeinde Kleinblittersdorf nimmt auch weiterhin Spen-
den von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln an. 
Diese können Sie gerne montags von 15 bis 17 Uhr bei der 
Annahmestelle in der Römerstraße 30 in Bliesransbach oder 
sie in einer Tasche oder Kiste verpackt am Empfang des 
Rathauses während unseren Öffnungszeiten abgeben. Die 
Kriegsflüchtlinge haben dann die Möglichkeit, sich entspre-
chend ihrem Bedarf aus den eingegangenen Spenden zu 
versorgen.
Bei Rückfragen können Sie sich an unsere „Ukrainehil-
fe“ wenden (Mail an: ukraine@kleinblittersdorf.de, Tel. 
06805/2008-505 bzw. -524. 
Gemeinde Kleinblittersdorf – solidarisch mit der Ukraine!

KeepLocal
Das Gemeinde-Gutscheinsystem nutzt Käufern wie Händlern
Bereits im Jahr 2021 hat Bürgermeister Rainer Lang Kontakt 
mit dem St. Wendeler Unternehmen KeepLocal aufgenommen, 
um deren Gutscheinsystem in unserer Gemeinde zu etablieren. 
Ziel der Gemeindegutscheine ist es, die Kaufkraft an unsere 
Gemeinde zu binden, die regionale Wirtschaft zu unterstützen 
und natürlich den Kunden kurze Wege zu bieten.

Natürlich steht und fällt der 
Erfolg des Gutscheinsystems 
mit der Anzahl der teilneh-
menden Unternehmen. Ge-
werbetreibende können sich 
weiterhin jederzeit KeepLo-
cal anschließen.
Zwischenzeitlich haben sich 
bereits 19 Betriebe aus un-
serer Gemeinde aus unter-
schiedlichen Branchen für 
das Gutscheinsystem ent-
schieden. So kann der Be-
schenkte einen Gutschein für 
Blumen, einen Freibad-, Fri-
sör- oder Restaurantbesuch, 
bis hin zu Tierfutter, Wolle 
und vieles mehr einlösen.

Verschenken Sie daher doch mal einen KeepLocal-Gut-
schein! Den Kleinblittersdorfer KeepLocal-Gutschein können 
Sie entweder in den untenstehenden, mit * gekennzeichneten 
Verkaufsstellen in unserer Gemeinde über einen beliebigen 
Betrag zwischen 10 € und 250 € erwerben oder direkt über 
die App von „Keep Local“.
Mit dem Kauf unterstützen Sie die Geschäfte in unserer Ge-
meinde und überraschen gleichzeitig einen lieben Menschen 
mit einem Gutschein, der vielseitig einlösbar ist!
Weitere Informationen können Sie unter www.keeplocal.de 
nachlesen. Eine wirklich tolle Geschenkidee!
Der Gutschein ist aktuell bei folgenden Geschäften einlösbar:
- Haar Modern, Kapellenstraße 36, Auersmacher
- Kosmetik Bähr*, Eisenbahnstraße 9, Auersmacher
- Blumen & Geschenke Wilbert*, Bliesransbacher Str. 1, Auersmacher
- Kleinblittersdorfer Freibad, Wintringer Straße 88, Kleinblittersdorf
- Allianz-Vertretung, Am Brichelberg 11, Kleinblittersdorf
-  Sanitätshaus Jörg Schmidt e.K.*, Am Brichelberg  1, Klein-
blittersdorf

-  Futter Rübe - Tiernahrung und Gartenbedarf, Am Brichelberg 
11, Kleinblittersdorf

-  Botan-Kebap, Saarbrücker Straße 1-3, Kleinblittersdorf
-  Kfz-Sachverständigenbüro Sascha Wagner, Saarbrücker Str. 
6-8, Kleinblittersdorf

-  Samo‘s Welt … Wolle und mehr*, Elsässer Straße 3, Kleinblit-
tersdorf
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-  Sanitätshaus Weinmann *, Elsässer Straße 25, Kleinblitters-
dorf

-  Foto-Studio Schäfer*, Elsässer Straße 53, Kleinblittersdorf
-  SKILL-SKIN, Inh. Simone Kurda, An der alten Kirche 1, Klein-
blittersdorf

-  Physio da Ros GmbH*, Elsässer Straße 95, Kleinblittersdorf
-  Daleiden Friseure*, Elsässer Straße 95, Kleinblittersdorf
-  Boxenstop Reifencenter Klaus Hilt*, Brachalmet 1, Rilchingen-
Hanweiler 

-  ZaNaMo, Saargemünder Straße 10, Rilchingen-Hanweiler
-  Blumen Reichert*, Zur Wackemühle 1, Sitterswald 
-  Restaurant Chez David *, Auf dem Hassel 1, Sitterswald
Bitte beachten Sie: Bei allen mit * versehenen Geschäften kön-
nen Sie einen Gutschein kaufen.

Das Saarland lebt gesund –  
Gesund in Kleinblittersdorf

Bereits im November 2013 ist die Gemeinde Kleinblittersdorf der 
Präventionskampagne „Das Saarland lebt gesund“ beigetreten.  
Ziel der Kampagne ist es, das Gesundheitsbewusstsein der saar-
ländischen Bevölkerung zu verbessern. Mit pfiffigen Ideen, Pro-
jekten und Informationsveranstaltungen werden Prävention und 
Gesundheitsförderung in allen Lebensbereichen zum Thema ge-
macht. 
In Kooperation mit dem Verein für Präventi-
on und Gesundheit im Saarland (PuGiS e.V.) 
werden an dieser Stelle in loser Reihenfolge 
Tipps u. a. im Bereich Bewegung, Ernährung, 
Suchtprävention und seelische Gesundheit 
vorgestellt.
Auf www.pugis.de werden außerdem interessante Online-Vorträ-
ge und Web-Seminare angeboten.
THEMA HEUTE: Akne

https://de.depositphotos.com/325684016/stock-photo-teenage-
girl-with-acne-problem.html
Die Pubertät ist häufig bekannt für das Entstehen erster Pickel 
am Körper. In vielen Fällen steckt jedoch mehr als „nur ein 
Pickel“ dahinter und nicht nur Jugendliche, sondern auch Er-
wachsene können an der Krankheit leiden. So kann beispiels-
weise eine Schwangerschaft das Hautbild beeinflussen. Akne 
ist eine Hautkrankheit, welche nicht leicht zu behandeln ist; sie 
ist deshalb als eine ernst zu nehmende Erkrankung und nicht 
als geringfügiges Pubertätsproblem aufzufassen. Die Behand-
lung von Akne benötigt viel Geduld und fachliches Wissen. Wir 
geben Ihnen hier mehr Informationen dazu und liefern Ihnen 
praktische Tipps zum Umgang mit Akne. 
Akne ist eine entzündliche Hauterkrankung, bei deren Entste-
hung mehrere Faktoren zusammenspielen. Pathogenetische 
Einflussgrößen, wie beispielsweise die hormonell gesteuerte 
Überproduktion von Talg oder auch immunologische Prozes-
se sorgen für das Ausbrechen der Krankheit. Das vermutlich 
bekannteste Hormon, welches Mitauslöser für die Hauterkran-
kung ist, ist das sogenannte Testosteron. Betroffene leiden an 
hartnäckigen Pickeln, Mitessern, Papeln und Pusteln sowie fet-
tiger Haut; häufig im Gesicht, teilweise aber auch am Körper 
(z.B. Schultern). 
Mit Beginn der Pubertät vergrößern sich die Talgdrüsen auf-
grund der hormonellen Veränderungen im Körper. Es kommt 
zu einer vermehrten Talgproduktion, so dass man von einer 
Talgdrüsen-Überfunktion sprechen kann. Im Normalfall kann 

der Talg ungehindert durch die Drüsenkanäle wieder an die 
Oberfläche der Haut dringen. Im Falle einer Akne-Erkrankung 
hingegen liegt eine Verhornungsstörung vor, welche den Kanal 
und somit das Ausdringen des Talgs stören, da es zu einer Ver-
stopfung kommt und somit der Talg nicht mehr richtig abfließen 
kann. Kann dieses Problem über längere Zeit hinweg nicht be-
hoben werden, bilden sich offene und geschlossene Mitesser. 
Die geschlossenen Mitesser erkennt man an der weißlichen 
Oberfläche, offene Mitesser an einem schwarzen Punkt in der 
Mitte. Bei Letzterem handelt es sich nicht um Schmutz, son-
dern um Melanin - ein Pigment, welches unter anderem auch 
für die Farbe der Haare sorgt. Viele Betroffene tendieren zu 
einem Ausdrücken von Mitessern. Davon sollten Sie jedoch 
Abstand nehmen, da es zu einer Verschlechterung des Hautzu-
standes kommen kann: tiefsitzende Entzündungen, Verfärbun-
gen oder sogar Vernarbungen durch das Quetschen können 
die unschöne Folge der Eigenbehandlung sein.
Doch wie sollten Sie am besten mit der Situation umgehen, 
wenn Sie selbst das Gefühl haben, unter Akne zu leiden oder 
Familienmitglieder darüber klagen?
Häufig werden Produkte in Drogeriemärkten oder Apotheken 
zum freien Verkauf angeboten, welche Akne schnell heilen sol-
len. Doch Vorsicht: es gibt pflegende Produkte, welche die Haut 
unterstützen können. Diese wirken jedoch nicht heilend gegen 
die Akne, sondern lediglich unterstützend. Einige der frei ver-
käuflichen Produkte sind auch sehr aggressiv und können die 
Haut zusätzlich reizen. Akne zählt zu einer ernst zu nehmenden 
Hauterkrankung, daher sollten Sie bei hartnäckigen Pusteln 
und Pickeln zur Diagnostik und Behandlung unbedingt einen 
Termin bei einem Hautarzt/ Dermatologen vereinbaren. Er kann 
Sie ausführlich über verschiedene Behandlungsmethoden auf-
klären und entsprechende Produkte zur Pflege beziehungswei-
se Reinigung der Haut verordnen. Bei sehr schweren Verläufen 
kann der Dermatologe des Weiteren auf medikamentöse Be-
handlungen oder alternative Therapieverfahren zurückgreifen.
Ergreifen Sie auch nicht leichtsinnig die Initiative und testen 
Sie unkontrolliert Sonnenbestrahlung im Freien oder Solarien 
aus, weil sich dadurch vermeintlich die Akne bessert: die star-
ke UV-Strahlung kann der Haut mehr Schaden zufügen, als 
dass sie gegen die Pickel hilft. 
Achten Sie zudem auf Ihre Ernährung, indem Sie ein Ernäh-
rungs-Tagebuch führen und den darauffolgenden Zustand der 
Haut beobachten. Sollten Sie feststellen, dass sich verschie-
dene Produkte oder Lebensmittel-Gruppen negativ auf Ihre 
Haut auswirken, reduzieren Sie deren Konsum oder streichen 
Sie diese zukünftig ganz von Ihrem Speiseplan. Dazu könnte 
unter anderem der übermäßige Verzehr von Milchprodukten 
gehören, aufgeschlüsselte Kohlenhydrate wie beispielsweise 
in Schokoriegeln und Cornflakes, oder auch gesättigte Fett-
säuren wie in Wurst oder Butter. Achten Sie zudem auf eine 
ausgewogene Ernährung mit reichlich frischem Gemüse, Obst 
und langkettigen Kohlenhydraten wie beispielsweise Vollkorn-
Produkten.
Durch die entsprechende Beratung und Behandlung beim Arzt 
sowie mit etwas Zeit und Geduld wird es Ihnen hoffentlich bald 
gelingen, sich wieder voll und ganz in Ihrer Haut wohlzufühlen.

https://de.depositphotos.com/63966745/stock-photo-cosmetic-
products-in-water-splashes.html
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Weitere Informationen finden Sie unter www.pugis.
de oder www.das-saarland-lebt-gesund.de oder 
scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.

dassaarlandlebtgesund Das Saarland lebt gesund

Quellen: Melnik, B., Chen, W. (2018). Akne und Rosazea. In: Plewig, G., Ruzicka, 
T., Kauf-mann, R., Hertl, M. (eds) Braun-Falco’s Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg. https://
doi.org/10.1007/978-3-662-49544-5_71. Abeck, D. (2020). Akne. In: Häufige 
Hautkrankheiten in der Allgemeinmedizin. Springer, Berlin, Heidelberg. https://
doi.org/10.1007/978-3-662-57447-8_2milchprodukte#:~:text=Tierische%20
Proteine%20sind%20im%20Schnitt,als%20ein%20Gericht%20mit%20Fleisch.

 ABC SCHULE

Grundschule Kleinblittersdorf  
und Saar-Blies Grundschule

Die Ausgabe der Buchpakete für das Schuljahr 2022/23 ist 
in der letzten Woche der Sommerferien (KW 35) vorgese-
hen und erfolgt an den beiden folgenden Ausgabestandorten:
Grundschule Kleinblittersdorf 
(hinterer Eingang – Schulhof unten)/in der 1. Etage (Raum 22): 
am Donnerstag, den 01. September 2022
in der Zeit von 08:00-12:30 Uhr und von 13:00-15:30 Uhr
am Freitag, den 02. September 2022
in der Zeit von 08:00-12:30 Uhr und von 13:00-15:30 Uhr

Saar-Blies Grundschule
(für beide Standorte Auersmacher und Rilchingen-Hanweiler) 
am Hauptstandort in Auersmacher 
(Eingang: „Auf dem Bies 23“/EG – Raum 05): 
am Donnerstag, den 01. September 2022
in der Zeit von 08:00-12:30 Uhr und von 13:00-15:30 Uhr
am Freitag, den 02. September 2022
in der Zeit von 08:00-12:30 Uhr und von 13:00-15:30 Uhr
Als Ansprechpartner für alle Fragen zur Schulbuchausleihe 
steht Ihnen Herr Axel Kungl vom zuständigen Schulamt zur 
Verfügung. 
Telefon: 06805/2008-602 | E-Mail: a.kungl@kleinblittersdorf.de

Unterrichtsbeginn 
am Montag, den 5. September 2022/

Schuljahr 2022/2023
Grundschule Kleinblittersdorf
-  Grundschulgebäude Kleinblittersdorf, Schulzentrum, 
Wintringer Str. 78, Telefon/Anrufbeantworter 06805/2008-
631 und Fax 06805/2008-638

Die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 aus den Ortsteilen Blies-
ransbach und Kleinblittersdorf treffen sich am ersten Schultag 
(Montag, den 5. September 2022) um 8:00 Uhr auf dem Schulhof. 
Die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 aus dem Ortsteil Blies-
ransbach fahren ab dem ersten Schultag mit dem eingesetzten 
Schulbus der Firma A. Thiry GmbH u. Co KG in die Grundschu-
le Kleinblittersdorf. 
Im Ortsteil Bliesransbach sind drei Haltepunkte eingerichtet 
und zwar an den öffentlichen Bushaltestellen
- Am Marktplatz   7:30 Uhr
- Römerstraße   7:35 Uhr
- Apotheke / Fechinger Straße 7:37 Uhr 
Im Bereich der Grundschule Kleinblittersdorf wird die Halte-
stelle „Am Schulzentrum“ angefahren. Von hier aus gehen die 
Kinder gemeinsam auf den Schulhof der Grundschule.
Die Schulneulinge aus den Ortsteilen Bliesransbach und Klein-
blittersdorf treffen sich am Montag, den 5. September 2022 mit 
ihren Eltern zur Einschulungsfeier in der Schulturnhalle Klein-

blittersdorf. 
Die Einschulungsfeier der Klassenstufe 1 beginnt um 10:00 Uhr.
Anschließend rufen die Lehrer/innen die Kinder ihrer Klasse 
auf und gehen danach mit allen Kindern der Klasse zum „ers-
ten gemeinsamen Unterricht“ in die jeweiligen Klassenräume.
Die Lehrerinnen bringen die Kinder im Anschluss wieder zu 
ihren Eltern auf den unteren Schulhof. Während die Eltern war-
ten, gibt es einen kleinen Umtrunk vor der Schulturnhalle (El-
terncafé Förderverein und Klassenstufe 2).
Der Unterricht endet für die Klassenstufe 2 bis 4 in der ersten 
Woche um 12:35 Uhr. 
Die Rückfahrt für die Kinder aus dem Ortsteil Bliesransbach ist 
am ersten Schultag um 12:40 Uhr (nach der 5. Stunde) ab Hal-
testelle „Schulzentrum“. Die künftigen Rückfahrten richten sich 
nach dem Stundenplan der Schülerinnen und Schüler, wobei 
die Rückfahrt nach der 5. Stunde um 12:40 Uhr und nach der 
6. Stunde um 13:30 Uhr sein wird. Die Betreuung ist ab dem 1. 
Schultag geöffnet.

Saar-Blies Grundschule – Hauptstandort Auersmacher 
-  Grundschulgebäude Auersmacher, Auf dem Bies 23, Tele-
fon/Anrufbeantworter 06805/2008-611 und Fax 06805/2008-
618

Die Schulneulinge des Standortes Auersmacher treffen sich 
am Montag, den 5. September 2022, um 9:00 Uhr mit ihren El-
tern in der Schulturnhalle Auersmacher. Dort finden ein „Seg-
nungswortgottesdienst“ sowie eine kleine Begrüßungsfeier 
statt. Gegen 9:30 Uhr treffen sich die Eltern der Schulneulinge 
in den Räumen der nachschulischen Betreuung zu einem klei-
nen Umtrunk.
Der Unterricht endet für die Schulneulinge um 12:30 Uhr. 
Für die Klassen 2 bis 4 endet der Unterricht am ersten Schul-
tag ebenfalls um 12:30 Uhr.
Der Unterricht für die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 beginnt 
um 7:55 Uhr.
Für die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 aus Sitterswald ist 
am ersten Schultag ab „Marktplatz im Bereich der ehemaligen 
Geschäftsstelle der Sparkasse Saarbrücken“ ein Schülerbus 
der Firma A. Thiry GmbH u. Co KG eingesetzt. Die Abfahrt ist 
um 7:40 Uhr und die Ankunft „Auf dem Bies 23“ im Ortsteil 
Auersmacher gegen 7:50 Uhr. 
Die Rückfahrt am ersten Schultag ist für alle Schulkinder um 
12:45 Uhr ab dem Abfahrtspunkt „Auf dem Bies 23“ in Auersma-
cher. 
Ab Dienstag, den 6. September 2022 ist die Abfahrt der Schul-
kinder aus Sitterswald – sowohl für den Schulstandort Auers-
macher als auch für Rilchingen-Hanweiler (Klassenstufen 1 bis 
4) um 7:40 Uhr im Bereich des Marktplatzes – vor der ehemali-
gen Geschäftsstelle der Sparkasse Saarbrücken. 
Die Rückfahrten richten sich nach dem Stundenplan der 
Grundschule, wobei die Rückfahrt nach der 5. Stunde um 
12:40 Uhr und nach der 6. Stunde um 13:25 Uhr „Auf dem 
Bies 23“ festgelegt ist.
Der Ankunftshaltepunkt in Sitterswald ist am Marktplatz im Bereich 
der ehemaligen Geschäftsstelle der Sparkasse Saarbrücken.  
Unterrichtsende in der ersten Schulwoche ist für alle Klassen 
um 12:30 Uhr!
Saar-Blies Grundschule – Dependance Rilchingen-Hanweiler
-  Grundschulgebäude Rilchingen-Hanweiler, Bahnhofstra-
ße 11, Telefon/Anrufbeantworter 06805/2008-641 und Fax 
06805/2008-648

Die Schulneulinge des Standortes Rilchingen-Hanweiler treffen 
sich am Montag, den 5. September 2022, um 10:00 Uhr mit 
ihren Eltern in der katholischen Kirche in Rilchingen-Hanweiler. 
Dort findet ein „Segnungswortgottesdienst“ statt. Danach geht 
es weiter mit einer kleinen Begrüßungsfeier in der Schulturn-
halle. Im Anschluss daran lädt der Förderverein die Eltern der 
Schulneulinge herzlich zu einem kleinen Umtrunk ein.
Der Unterricht endet für die Schulneulinge um 12:30 Uhr. 
Für die Klassen 2 bis 4 endet der Unterricht am ersten Schul-
tag ebenfalls um 12:30 Uhr.
Der Unterricht für die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 beginnt 
um 7:55 Uhr.
Für die Kinder der Klassenstufe 1 aus Sitterswald, die an der 
Dependance Rilchingen-Hanweiler unterrichtet werden, ist ab 
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dem zweiten Schultag (Dienstag, den 6. September 2022)  ab 
,,Marktplatz Sitterswald im Bereich der ehemaligen Geschäfts-
stelle der Sparkasse Saarbrücken“ ein Schülerbus der Firma 
A. Thiry GmbH u. Co KG eingesetzt. 
Die Abfahrt ist um 7:45 Uhr und die Ankunft vor der Grund-
schule ist gegen 7:50 Uhr.
Ab Dienstag, den 6. September 2022 ist die Abfahrt der Schul-
kinder aus Sitterswald – sowohl für den Schulstandort Auers-
macher als auch für Rilchingen-Hanweiler (Klassenstufen 1 bis 
4) um 7:40 Uhr im Bereich des Marktplatzes – vor der ehemali-
gen Geschäftsstelle der Sparkasse Saarbrücken. 
Die Rückfahrten richten sich nach dem Stundenplan der 
Grundschule, wobei die Rückfahrt für die Kinder
-  der Stammschule Auersmacher nach der 5. Stunde um 12:40 
Uhr und nach der 6. Stunde um 13:35 sein wird.

-  der Dependance Rilchingen-Hanweiler nach der 5. Stunde 
um 12:35 und nach der 6. Stunde um 13:20 Uhr sein wird.

Der Ankunftspunkt in Sitterswald ist jeweils wieder am Markt-
platz Sitterswald im Bereich der ehemaligen Geschäftsstelle 
der Sparkasse Saarbrücken.
Unterrichtsende in der ersten Schulwoche ist für alle Klassen 
um 12:30 Uhr!

Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf
Schulzentrum/Wintringer Straße 78
Telefon:  06805/600630
Mail:   sekretariat@gems-kleinblittersdorf.de
Webseite:  www.gems-kleinblittersdorf.de
Schulträger:  Regionalverband Saarbrücken
Für die Klassenstufen 6 bis 10 beginnt der Unterricht am Mon-
tag, den 5. September 2022, um 8:00 Uhr. Diese Schüler*innen 
haben drei Unterrichtsstunden bis 10:35 Uhr.
Die Schüler*innen und Eltern/Erziehungsberechtigten der Klas-
senstufe 5 treffen sich um 9:00 Uhr in der Mensa der Schule. 
Dort wird eine kleine Willkommensfeier stattfinden.
Nach der Begrüßung durch die Schulleitung gehen die 
Schüler*innen mit ihren Klassenlehrer*innen zur ersten ge-
meinsamen Unterrichtsstunde in ihren Klassenraum. 
Die Eltern/Erziehungsberechtigten haben bei Kaffee und Ku-
chen Gelegenheit, sich kennenzulernen und nehmen die Schul-
bücher der Schulbuchausleihe für ihre Kinder in Empfang.
Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir Sie, mit maximal 
zwei Personen Ihr Kind zu begleiten. Ob eine Masken- und/
oder Testpflicht besteht, entnehmen Sie bitte der Presse und 
ab der letzten Ferienwoche unserer Homepage
(https://www.gems-kleinblittersdorf.de).
Der erste Schultag endet um 10:35 Uhr. An diesem Tag benöti-
gen die Kinder einen Schreibblock und ihr Mäppchen. 
Der erste Elternabend für die 5. Klasse, bei dem Sie sich aus-
führlich informieren und die sich bis dahin ergebenden Fragen 
besprechen zu können, findet am Montag, den 26. September 
2022, um 18:30 Uhr im Klassenraum Ihres Kindes statt.
Schulbuchausleihe der Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf: 
Die Schüle*/innen der Klassenstufen 6 bis 10 erhalten ihre Bü-
cher am ersten Schultag von den Klassenlehrer*innen. 

50 Jahre weiterführende Schule  
in Kleinblittersdorf

Wir feiern unser Schuljubiläum
Programm:
12.-16.09.2022 Projektwoche
Besonderes Highlight: SchülerInnen planen und bereiten mit 
Unterstützung der Firma Eppers ein Buffet vor. Am Freitag, 
16.09.22 werden in der Mensa 300 Personen mit den lukul-
lischen Köstlichkeiten der Projektgruppe verwöhnt. Ein toller 
Abschluss für alle Schülerinnen und Schüler!
17.09.2022 10.00-11.30 Uhr Feierstunde
Gäste: Frau Dr. Katrin Andres (MBK), Peter Gillo (Regionalverband) 
Kerstin Theobald (Regionalverband), Rainer Lang (Bürgermeister 

Kleinblittersdorf), alle Ortsvorsteher, ehemalige Schulleiter, Eltern-
sprecherin der Schule, Mitglieder der Schulgemeinschaft
ab 12.30 Schulfest mit Auftritt von Schulband, Jugendblasor-
chester Lemberg, 5er-Chor, Theatergruppe
Geboten wird ein vielseitiges Programm mit Spielangeboten für 
Klein und Groß sowie einer großen Tombola
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl mit Waffeln und Ku-
chen, Slushis und anderen Getränken, gegrillten Würstchen, 
Hotdogs und vegetarischen Sandwichs gesorgt
Corinna Grotehusmann, Schulleiterin

FEUERWEHRNACHRICHTEN

Alexander Lang zum  
stellvertretenden Löschbezirksführer gewählt

Durch den Rücktritt vom Christin Hoffsteter 
der sich auf sein neues Amt als stellvertre-
tender Wehrführer konzentrieren will, wurde 
beim Löschbezirk (LB) Mitte das Amt des 
stellvertretenden Löschbezirksführers va-
kant. In der Hauptversammlung am 24. Juli 
wurde Brandmeister Alexander Lang zum 
stellvertretenden Löschbezirksführer ge-

wählt. Er erhielt 43 von 44 abgegebenen Stimmen. Lang trat 
2002 als sog. Quereinsteiger (= war nicht in der Jugendfeuer-
wehr) in den damaligen LB Auersmacher ein. Der 42-jährige ist 
beruflich seit 2002 bei der Berufsfeuerwehr Saarbrücken im 
Einsatzdienst tätig. 
Für Ihre Sicherheit: Ihre Feuerwehr Kleinblittersdorf,
Markus Dincher, Pressesprecher

v.l.n.r.: LB-Führer Joshua Zins, stellvertretender LB-Führer Timo 
Dahlem, Wehrführer Michael Becker, Alexander Lang, Bürger-
meister und Chef der Wehr Rainer Lang, stellvertretender Wehr-
führer Christian Hoffsteter.
Text und Fotos: Nathalie Dincher

Jugendwehr wirbt für Mitglieder
In der Jugendfeuerwehr können Mädchen und Jungen von 8 
bis 16 Jahren Grundlagen der Feuerwehr erlernen. Doch nicht 
nur das bietet die Jugendwehr. Sowohl Löschbezirksübergrei-
fende als auch interne Ausflüge werden gemacht. Wie z.B. eine 
Tagesfahrt nach Stuttgart mit Besichtigung der dortigen inte-
grierten Leitstelle sowie des Mercedes Benz Museums, eine 
Besichtigung der integrierten Leistelle in Saarbücken mit Be-
sichtigung des Rettungshubschraubers. Zeltlager und ander-
weitige Aktionen sollen sowohl den Spaßfaktor als auch die 
Teamfähigkeit fördern. 

Bei dem Grundschulfest in Kleinblittersdorf war die Jugend-
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wehr abwechselnd durch alle Löschbezirke (LB) vertreten. Mit 
einem Stand voller Flyer und weiteren Materialien wie Malbü-
chern und Ansteckern wurde versucht Kinder für die Feuer-
wehr zu begeistern. Des Weiteren stand das Kleinblittersdorfer 
Löschfahrzeug (LF20) zur Besichtigung zur Verfügung. Um die 
Kinder auch praktische Erfahrungswerte sammeln zu lassen, 
hatten sie die Möglichkeit mit Hilfe des Löschangriffs die umlie-
genden Bäume zu bewässern. 

Die Aktion verlief erfolgreich. Schon nach kurzer Zeit waren 
alle Anstecker verteilt und Interessenten gefunden. Falls auch 
Du Interesse an der Jugendfeuerwehr hast, kannst Du gerne 
an den Terminen in Deinem jeweiligen Löschbezirk vorbei-
schauen:
LB Mitte (Auersmacher/ Sitterswald) 
-  alle 14 Tage, Donnerstags 18:00-20:00 Uhr, Ansprechpartner 
Philipp Türkis, +49 174 3727470

LB Bliesransbach 
-  alle 14 Tage, Donnerstags 17:15-19:15 Uhr, Ansprechpartne-
rin: Melanie Faas, +49 152 29992817

LB Kleinblittersdorf
-  Donnerstags 18:00-20:00 Uhr, Ansprechpartner: Karl Macke, 
+49 172 9368880

LB Rilchingen-Hanweiler
-  Freitags 17:30-19:00 Uhr, Ansprechpartner: Matthias Kehl, 
+49 175 4911398

Wir freuen uns auf Dich!
Für Deine Sicherheit: Deine Feuerwehr Kleinblittersdorf
Nathalie Dincher, LB Mitte
P.S: Wer das Jugendwehralter überschritten hat kann auch 
gerne direkt in die Aktive Wehr eintreten. Dort kann man sich 
dann zu Truppmann/frau, Truppführer/in, Atemschutzgeräteträ-
ger/in und Sprechfunker/in ausbilden lassen. Hinzu kann dann 
noch eine Maschinistenausbildung kommen. Einige kommen 
auch in den Genuss eines Lehrganges „Technische Hilfeleis-
tung“ oder „ABC-Einsatz“ an der Landesfeuerwehrschule oder 
Lehrgänge für Führungskräfte und vieles mehr.
Fotos: Nathalie Dincher

Weitere Informationen rund um Ihre Frei-
willige Feuerwehr Kleinblittersdorf finden 
Sie auf Facebook und auf unserer neuen 
Internetseite unter
https://feuerwehr-kleinblittersdorf.de/ .
Diese Seite ist auch für Smartphones ein-
gerichtet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

FREIBADNACHRICHTEN

Konzert im Kleinblittersdorfer Freibad
Der Förderverein Freibad Kleinblittersdorf präsentiert am Frei-
tag, den 26. August 2022, das „AN ERMINIG Quartett“ mit 
keltischer Musik aus der Bretagne. Beginn ist um 19 Uhr. Bei 
schönem Wetter wird das Konzert im Freibad stattfinden – an-
sonsten wird es wie bei dem letzten Konzert in der Spiel- und 
Sporthalle stattfinden.
Jutta Bost, 1. Vorsitzende Förderverein Freibad Kleinblitters-
dorf e.V.

Zur Abkühlung ins Kleinblittersdorfer Freibad

Hochsommerliche Temperaturen teilweise jenseits der Wohlfühl-
marke locken täglich zahlreiche Besucher in unser wunderschön 
gelegenes Freibad. Alle suchen hier die heiß ersehnte Abkühlung 
– und natürlich Spaß und Unterhaltung. Außerdem verbessert re-
gelmäßiges Schwimmen die Kondition, stärkt das Herz-Kreislauf-
System und kräftigt so auch das Immunsystem. Seit Beginn der 
Saison 2022 hat unser Freibad wieder ohne Zeitfenster und Zu-
gangsbeschränkung täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.
Für alle, die nur Zeit für eine kurze Abkühlung im Wasser haben, 
bietet sich ein Besuch zu den neuen Kurzschwimmertarifen an. 
Um den notwendigen organisatorischen Aufwand gering zu 
halten, gilt für den Kurzschwimmertarif folgende Regelung:
Grundsätzlich zahlt ein Erwachsener 4 € Eintritt für das Frei-
bad. Wenn der Gast das Freibad allerdings bis um 9:30 Uhr, 
also 1,5 Stunden nach Badöffnung, wieder verlässt, wird ihm 
beim Verlassen des Bades 1 € zurückerstattet. Wer also vor 
der Arbeit oder vor dem Frühstück ein paar Runden drehen 
möchte, kann dies nun zwischen 8:00 und 9:30 Uhr tun zum 
ermäßigten Eintritt von nur 3 Euro.
Ebenfalls den vergünstigten Tarif in Höhe von 3 Euro zahlt ein 
Gast, der 2 Stunden vor Schließung des Bades, also ab 18 Uhr, 
das Freibad besucht.
Aber auch wenn Sie länger oder den ganzen Tag in unserem 
Freibad verbringen möchten, sind die Eintrittspreise weiterhin 
erschwinglich. Die entsprechenden Preise, entnehmen Sie bit-
te der nachfolgenden Eintrittspreisliste:
Eintrittspreise 2022
Einzelkarte:
Kinder (6-14 Jahre) 1,00 €
Ermäßigt* 2,50 €
Erwachsene  4,00 €
Zwölferkarte:
Kinder (6-14 Jahre) 10,00 €
Ermäßigt* 25,00 €
Erwachsene 40,00 €
Saisonkarte – nicht übertragbar:
Kinder (6-14 Jahre) 20,00 €
Ermäßigt* 50,00 €
Erwachsene 65,00 €
Familienpass:
Elternteil 4,00 €
je Kind (6-14 Jahre) 0,50 €
Freien Eintritt
haben Kinder bis 6 Jahre in Begleitung Erwachsener
Sonstige Preise
Kurzschwimmen Erwachsene** 3,00 €
*  Ermäßigten Eintritt erhalten Jugendliche (15-17 Jahre), Schüler ab 18 Jah-

re/Azubis/Studenten/BufDis (jeweils mit Ausweis)
**  bis 1,5 Std. nach Öffnung ( Es wird beim Verlassen des Bades eine Rück-

zahlung gewährt) ab 2 Std. vor Schließung.
Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Freibad-Team

MITTEILUNGEN AUS DER GEMEINDE

Cleanup Saarland
Das Saarland räumt auf!

Mei Trottwa is mei Castle – wir suchen dich als Unterstützer!
Jedes Jahr landet immer mehr unsachgemäß entsorgter Müll 
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auf unseren Straßen, in unseren Wäldern, in unseren Flüssen 
und Seen. Allein in den Städten und Gemeinden beseitigen die 
kommunalen Reinigungskräfte jährlich knapp 140 Liter Stra-
ßenmüll pro Einwohner. Das belastet nicht nur unsere Umwelt, 
sondern kostet die Gemeinden deutschlandweit jährlich rund 
700 Millionen Euro, die an anderer Stelle fehlen.
Mit dem geförderten Raumpatenkonzept „Mei Trottwa is mei 
Castle“ möchte der gemeinnützige Verein cleanup.saarland 
e.V. ein Netzwerk von ehrenamtlichen Unterstützern mit Materi-
al ausstatten und somit für ein sauberes Saarland sorgen. Hier-
zu werden in den saarländischen Gemeinden aktuell 50 Perso-
nen gesucht, die ein von ihnen bestimmtes Areal – dies können 
Straßenzüge, Wald- und Feldwege oder Parks sein – regelmä-
ßig von anfallendem Müll befreien. Als Ausstattung erhalten die 
Helfer einen Müllgreifer, eine Warnweste, Arbeitshandschuhe 
sowie Müllsäcke. Möchtest du Teil unserer Gemeinschaft wer-
den? Dann melde dich bitte bis zum 31. August 2022 unter 
raumpaten@cleanup.saarland oder auf unserer Webseite www.
cleanup.saarland/raumpaten und gib Gemeinde und Areal an. 
Wir freuen uns auf deine Unterstützung.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Pfarreiengemeinschaft
Auersmacher, Bliesransbach, 

Kleinblittersdorf, Rilchingen-Hanweiler, Sitterswald
30.07. Bliesransbach – Samstag  
18.00  Vorabendmesse 
31.07. Rilchingen-Hanweiler – Urlaub mit Gott – Sonntag
10.00  Hl. Messe mitgestaltet von den Happy Voices bei den 

Barmherzigen Brüdern bei trockenem Wetter, bei Regen 
in der Pfarrkirche St. Walfried Rilchingen-Hanweiler

03.08. Bliesransbach – Mittwoch 
14.30 Gottesdienst der Senioren im Pfarr- und Jugendheim
03.08. Rilchingen-Hanweiler – Mittwoch 
19.00  Open-Air-Gebet am Brunnen bei den Barmherzigen 

Brüdern
04.08. Bliesransbach – Donnerstag 
9.00 Laudes
06.08. Kleinblittersdorf – Herz-Mariä-Samstag
18.00 Vorabendmesse
07.08.  Rilchingen-Hanweiler/Sitterswald – Urlaub mit Gott 

– Sonntag
10.00  Hl. Messe mitgestaltet vom Kirchenchor Rilchingen-

Hanweiler bei den Barmherzigen Brüdern bei trocke-
nem Wetter, bei Regen in der Pfarrkirche St. Josef der 
Arbeiter Sitterswald 

07.08. Sitterswald – Sonntag
13.30 Taufe des Kindes Linus Binger
07.08. Kleinblittersdorf – Sonntag
14.30  Taufe der Kinder Pia Breyer, Anthoine Gaertner und 

Katalina Sauerwein

Evangelische Kirchengemeinde 
 obere Saar Bezirk 1/2

Ab sofort entfällt die Anmeldung zu unseren Gottesdiensten
Sobald sich Änderungen ergeben, werden Sie zeitnah informiert.

Unsere Gottesdienste:
31.07. Sonntag
10.00 Uhr  Zentraler Gottesdienst in Bübingen
07.08. Sonntag
10.00 Uhr  Gottesdienst in Sitterswald

Evangelische Kirchengemeinde
Brebach-Fechingen-Bliesransbach

Tel. 0681 872596 (Gemeindeamt), www.ev-brebach-fechingen.de
Gottesdienste
So, 7.8.22 10 Uhr  Gottesdienst in Bliesransbach, Ev. Kirche 

Bliesransbach

AUS DEN ORTSTEILEN

AUERSMACHER
ortsvorsteher Thomas Unold
Ringstraße 42, Tel. 38 75
Sprechstunde: donnerstags 18:00-19:00 Uhr
Dienstzimmer Remise Auersmacher

KV „Die Kowe“ Auersmacher
Komm tanzen!!

Acht Garden des KV „Die Kowe“ treffen sich jede Woche und 
trainieren ihre Tänze für die Veranstaltungen des Vereins. Wer 
Lust am geselligen Zusammensein in der Gemeinschaft in Ver-
bindung mit Tanzsport hat, der ist hier genau richtig. Der Verein 
bietet einen geregelten Trainingsbetrieb und eine kompeten-
te Betreuung. Die Minigarde (3-6 Jahre) trainiert freitags von 
16.40 Uhr bis 17.20 Uhr, die Kindergarde (7-9 Jahre) montags 
von 16.50 Uhr bis 18.00 Uhr und die Jugendgarde (10-13 Jah-
re) donnerstags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr. Die Juniorengar-
de (14-17 Jahre) ist zurzeit voll besetzt. Wer zwischen 18 und 
25 Jahren ist, ist in der Prinzengarde des KV „Die Kowe“ (Trai-
ning mittwochs 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr) genau richtig. Tänze-
rinnen ab 25 Jahren sind in der Revivalgarde willkommen (Trai-
ning donnerstags 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr) und Tänzerinnen 
ab 35 Jahren tanzen in der Granadegarde (Training dienstags 
20.00 Uhr bis 21.30 Uhr). Die Danzbuwe suchen tanzwillige 
Männer ab 18 Jahren und trainieren immer donnerstags von 
20.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Alle Garden freuen sich immer über 
Zuwachs! Wer Interesse hat, meldet sich unter info@diekowe.
de oder kommt in einem der Trainings einfach vorbei.

SV Auersmacher
Saisonkartenverkauf für die oberliga-Spiele 

der 1. Mannschaft des SV Auersmacher
Ab sofort können Saisonkarten für die Oberliga-Saison 
2022/23 im Clubheim des SVA oder per Email mit Angabe des 
Namens unter info@svauersmacher.de bestellt werden.
Preise:
Mitglieder    58,00 €
Nichtmitglieder   96,00 €
Zu den Auswärtsspielen außerhalb des Saarlandes setzt der 
Verein für die Mannschaft einen Bus ein. Es besteht für maxi-
mal 20 Fans die Möglichkeit zur Mitfahrt. Die Kosten pro Per-
son entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Verein Datum Abfahrt Spiel Rückfahrt Kosten
FV Dudenhofen 30.07.22 10.00 h 15.30 h 18.30 h 20 €
1. FC  
Kaiserslautern II

17.09.22 11.45 h 14:45 h 18.00 h 15 €

SV Morlautern 22.10.22 12.15 h 15.30 h 18.30 h 15 €
TuS Mechtersheim 05.11.22 10.30 h 15.30 h 18.30 h 20 €
FK Pirmasens 26.11.22 12.15 h 15.30 h 18.30 h 15 €
Arminia  
Ludwigshafen

10.12.22 9.00 h 14.00 h 17.30 h 20 €

Treffpunkt ist jeweils am Eingang zum Kunstrasenplatz in der 
Stadionstraße in Auersmacher. Auch die Reservierung eines 
Busplatzes kann über info@sv-auersmacher.de oder im Club-
heim erfolgen.
Die Saisonkarten können beim ersten Heimspiel gegen den FV 
Dudenhofen am Samstag, den 6. August 2022 an der Kasse 
abgeholt werden. 
Vorstand SV Auersmacher

BLIESRANSBACH
ortsvorsteher Stephan Weimerich
Eschringer Straße 31, Tel. 01 51-11 51 63 57
Sprechstunde: montags 17:00-18:00 Uhr ehemalige
Grundschule Römerstraße (im Nebenraum der Bücherei)
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Der ortsvorsteher informiert
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am kommenden Montag, den 01.08.2022, übernimmt meine 
Stellvertreterin Frau Marion Dittgen (Tel: 0160-7768779) we-
gen Terminüberschneidungen die Einwohnersprechstunde. 
Beste Grüße, Ihr Ortsvorsteher Stephan Weimerich

Heimat- und Verkehrsverein Bliesransbach e.V.
Projekt „Restaurierung der Schutzhütte“

Liebe Bliesransbacherinnen und Bliesransbacher, liebe Vereine, 
schon seit Mitte letzten Jahres sind konkrete Schritte zur ge-
planten Idee der Restaurierung der Schutzhütte unternommen 
worden. Es gab einige Begehungen mit Delegationen der Ge-
meinde und des Umweltministeriums, mit einem Zimmermann 
und der hiesigen Forstwirtin, um alle technischen Blickwinkel 
einer substanzerhaltenden Renovierung abzudecken und fun-
dierte Informationen zu erhalten. Außerdem wurde bereits ein 
konkretes Förderprogramm vorausgewählt. 
Im letzten Schritt der Konzeptionsphase, der primär corona-
bedingt erst jetzt stattfinden kann, möchten wir nun eine Ver-
sammlung mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und den 
örtlichen Vereinen abhalten, um das Projekt zu konkretisieren 
und als Dorfgemeinschaft zu realisieren. Es geht auch um die 
Gestaltung des Bereichs um die Schutzhütte. 
Zur Diskussion über dieses Thema laden wir sehr gerne ein 
und zwar für Mittwoch, den 10.08.2022 um 19.00h ins Gast-
haus Keßler.
Dabei möchten wir unsere Informationen und Ideen vorstellen 
und mit Ihnen/Euch in die Diskussion treten. Gerne nehmen 
wir Impulse aus dem Ort auf, um die beste Lösung für unsere 
Schutzhütte zu finden.
Wir würden uns über zahlreiches Erscheinen und ein gemein-
sames Angehen dieses Projekts sehr freuen!
Der Vorstand

Seniorenkreis St. Lukas
Wir laden herzlich ein zu unserem nächsten Seniorennach-
mittag am Mittwoch, 03. August um 14.30 Uhr
ins Pfarr- und Jugendheim. Nach dem Gottesdienst gibt es, wie 
immer, Kaffee und Kuchen und ein fröhliches Beisammensein.
Auf viele Teilnehmer freut sich das Team vom Seniorenkreis

Pensionär-Verein Bliesransbach
Mitgliederhauptversammlung

Nachdem in 2021 pandemiebedingt eine Pause eingelegt werden 
musste, findet am Mittwoch, 10. August 22, 18.00 Uhr, im Vereins-
lokal Kessler unsere diesjährige turnusgemäße Hauptversamm-
lung statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung
2. Totengedenken
3. Protokoll der Hauptversammlung vom 19.02.2020
4. Rechenschaftsbericht der Jahre 2020 bis heute
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Kassenbericht des Kassierers mit Entlastung
7. Stellungnahme zu den Berichten
8. Satzungsänderung
9. Wahl eines/r Versammlungsleiters/-leiterin
10. Entlastung des Vorstandes
11. Neuwahl des Vorstandes
12. Programm 2022
13. Verschiedenes und Anträge
Es würde uns sehr freuen, wenn wir recht viele Mitglieder be-
grüßen dürfen.
Der Vorstand

SC „Blies“ e.V. 1920 Bliesransbach
Vorstandsneuwahlen wurden vertagt
Am Freitag, 15. Juli 2022, fand im Gasthaus Keßler nach 2 Jah-
ren pandemiebedingter Pause die Ordentliche Mitgliederver-
sammlung des SC „Blies“ statt. Nach der Begrüßung und der 
Totenehrung wurden die Berichte der einzelnen Abteilungen 

vorgetragen. Der SC „Blies“ steht nach dem Aufstieg der ers-
ten Herrenmannschaft in die Verbandsliga auf finanziell soliden 
Beinen. Allerdings konnte in der Versammlung das Amt des 
1. Vorsitzenden nicht neu besetzt werden. Daher wurden die 
Wahlen ausgesetzt und mit den wenigen Mitgliedern, die den 
Weg zur Versammlung gefunden hatten, beraten, wer welche 
Vorstandsämter besetzten könnte. Dies wären: 1. Vorsitzende/r, 
1. und 2. Schriftführer/in, 1. und 2. Jugendleiter/in oder ein 
Jugendausschuss mit mehreren Personen, Platzkassierer/
in, Beisitzer/innen. Nunmehr gilt es, in einer außerordentli-
chen Generalversammlung die Wahlen erneut anzugehen. In 
der kommenden Saison steht der Verein vor neuen Heraus-
forderungen durch den Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in 
die Verbandsliga Südwest. Daher werden viele helfende Hände 
gebraucht, die sich in der Vereinsarbeit engagieren. Die Pro-
blematik ist auch, dass sich immer weniger Leute im Verein 
ehrenamtlich engagieren wollen. Bitte tragt die Probleme nach 
außen, so dass durch Diskussionen um das Vereinsleben all-
gemein weitere Mitstreiter gefunden werden.
Wir suchen neben den offenen Vorstandsämtern insbesondere Hel-
fer für die Aufgabengebiete: Sponsorensuche, Sponsorenbetreuung, 
Helfer/in im Grill – und ganz wichtig eine/n Clubheimwirt/in.
Wer sich in der Vereinsarbeit einsetzen möchte meldet sich 
bitte beim 1. Vorsitzenden Michael Becker, Tel. (0 68 05) 21 80 
74 oder (01 76) 48 86 70 00, Finkenweg 1, 66271 Kleinblitters-
dorf, oder jedem anderen Vorstandsmitglied.
Der bisherige Vorstand übernimmt bis zu der angesetzten Wahl 
am Freitag, 12. August 2022, 20.00 Uhr im Gasthaus Keßler, 
kommissarisch die weitere Vorstandstätigkeit.
Außerordentliche Generalversammlung 2022 am Freitag, 
12. August 2022, um 20.00 Uhr im Gasthaus Keßler
Nachdem am 15. Juli 2022 in der Ordentlichen Mitgliederver-
sammlung des SC „Blies“ aufgrund wenig Mitgliederzuspruchs 
kein neuer Vorstand gewählt werden konnte findet am Freitag, 
12. August 2022, um 20.00 Uhr im Gasthaus Keßler ein erneu-
ter Anlauf in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
statt. Der Appell des aktiven Vorstandes geht an alle Mitglieder, 
zahlreich zu diesem Termin zu erscheinen und frische Ideen 
mitzubringen, die den Verein am Leben erhalten.
Tagesordnung:
•  Begrüßung
•  Wahl eines Versammlungsleiters
•  Neuwahlen
•  1. Vorsitzender (für 1 Jahr)
•  2. Vorsitzender (für 2 Jahre)
•  1. Kassierer (für 2 Jahre)
•  2. Kassierer (für 1 Jahr)
•  1. Jugendleiter (für 1 Jahr)
•  2. Jugendleiter (für 2 Jahre)
•  1. Schriftführer (für 2 Jahre)
•  2. Schriftführer (für 1 Jahr)
•  Spielausschuss (für 2 Jahre)
•  Mitgliederbeauftragter
•  Platzkassierer
•  Platzwart und Helfer Naturrasenpflege
•  Kassenprüfer
•  Beisitzer
•  Verschiedenes
Alle Vereinsmitglieder sind zu dieser äußerst wichtigen Sitzung 
für das weitere Vereinsleben herzlich eingeladen.
Der Vorstand

KLEINBLITTERSDORF
ortsvorsteher Karl-Peter Fuhr
Rosenstraße 17, Tel.: 06805/8963
Sprechstunde: mittwochs 16:30-17:30 Uhr nur nach 
telefonischer Voranmeldung, Historisches Rathaus,  
Rathausstraße 16-18, Zi. 0.1 (Trauzimmer)

Der ortsvorsteher informiert
Seniorennachmittag 2022
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
der Ortsrat hat beschlossen, 2022 einen Seniorennachmit-
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tag in Kleinblittersdorf durchzuführen. Ich lade Sie hierzu 
am Samstag, dem 27. August um 15.30 Uhr in die Spiel- und 
Sporthalle Kleinblittersdorf ein. 
Ich bitte um Anmeldung der Teilnahme bis zum 20. August 
2022 per Telefon unter 06805/948124 (Anrufbeantworter) 
oder per E-Mail an info@kleinblittersdorf.de 
Ihr Ortsvorsteher, Karl-Peter Fuhr

DRK ortsverein Kleinblittersdorf
Blutspendentermin am Mittwoch, dem 10. August 2022

Blutspenden werden auch und gerade während der Corona 
Pandemie benötigt. Ein neuer Terminservice verspricht Spen-
derinnen und Spendern mehr Komfort und bessere Abläufe. 
Kalendertäglich werden in Deutschland rund 15.000 Blut-
spenden benötigt, um die Patientinnen und Patienten in den 
Kliniken,Krankenhäusern und Arztpraxen zu versorgen. Auch 
und gerade während der Corona-Krise sind die Blutspende-
dienste des Deutschen Roten Kreuzez daher dringend auf die 
Unterstützung der Bevölkerung durch Blutspenden angewie-
sen. Wie erst vor einigen Tagen in den Medien zu erfahren war 
reicht der momentane Bestand an Blutkonserven nur für hö 
hstens 2 Tage.      

Darum bitten wir, kommen auch sie zur Blutspende am
10. August 2022  ins kath. Pfarrheim

in der Friedhofstraße in Kleinblittersdorf in der Zeit von 
16.00 bis 19.00 Uhr.

Neuer Service: Rotes Kreuz bittet um Terminreservierung
Die Spenderinnen und Spender werden gebeten, soweit 
möglich, im Vorfeld eine Spendezeit zu vereinbaren. Durch 
die vorherige Terminreservierung sollen die Abläufe auf dem 
Blutspendetermin verbessert und unnötige Wartezeiten für die 
Spenderinnen und Spender vermieden werden. Termine kön-
nen gebucht werden über die DRK-Blutspende-App, die Web-
site www.spenderservice.net oder folgenden Link: https://
terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/kleinblit-
tersdorf
Spenderinnen und Spender ohne reservierte Spendezeit müs-
sen unter Umständen mit längeren Wartezeiten rechnen, wes-
halb das Rote Kreuz wenn möglich um vorherige Terminreser-
vierung über das neue Terminreservierungssystem bittet.
Nach Mitteilung der Blutspendezentrale entfällt ab sofort die 
3G Regel. Das Tragen einer Schutzmaske ist weiterhin nötig.
Kindern und Begleitpersonen ist ab sofort wieder der Zuritt 
zum Spendenlokal gestattet. In der Hoffnung trotz aller Schwie-
rigkeiten unsere Spender alle gesund begrüßen zu dürfen, ver-
bleiben wir mit freundlichen Güßen.
Ihr DRK OV Kleinblittersdorf

Kneippverein Kleinblittersdorf
Einladung zur Wanderung im August

Der Kneippverein lädt am Sonntag, den 14.08.2022 zu einer 
Wanderung ein. Wir treffen uns an der Saarbahn-Haltestelle 
in Kleinblittersdorf um von dort mit dem Biosphärenbus nach 
Bliesmengen zu fahren. Abfahrt des Busses ist um 13:11 Uhr.  
Von dort wandern wir über Gräfinthal  - Brudermannsfeld zum 
Haus Lochfeld (Veganes Lokal) zur Einkehr. Zurück geht es 
durch den Ormesheimer Wald – Aussichtsturm – Naturbühne 
Gräfinthal – Kapelle – Bliesmengen (ca 10 km). Rückfahrt mit 
dem Bus gegen 17:30 Uhr.
Bitte beachten: Maskenpflicht im Bus, Rucksackverpflegung/ 
Getränk, festes Schuhwerk und witterungsangepasste Klei-
dung. Für Nichtmitglieder erfolgt die Teilnahme auf eigene Ge-
fahr und persönliche Verantwortung.
Anmeldung bitte bis zum 10.08.2022 telefonisch unter 06805-
1008 oder per E-Mail an kneippverein-kleinblittersdorf@gmx.de.

obst- und Gartenbauverein Kleinblittersdorf e.V. 
Einladung zur Vereinsfahrt 2022

Nancy Kunststadt Lothringens – 1-Tagesfahrt
Am 20. 09. 2022 fahren wir mit dem örtlichen Reisebusunter-
nehmen nach Nancy. Anmeldegebühr für Mitglieder 20,00 €
(Für Nichtmitglieder Listenpreis lt. Bur-Katalog)
Leistungen:  Busreise, Stadtführung, mit Place Stanislas, Tri-

umpfbogen, Palais Ducal usw. Mittagessen im Ju-
gendstilrestaurant Excelsior (im Preis enthalten). 

Abfahrt: 08:15 Uhr Bur Drehkreuz Kleinblittersdorf
Wir bitten um Anmeldung bis 11. August 2022.
Bitte überweisen sie den Anmeldebeitrag auf das Konto OGV 
Kleinblittersdorf e.V.,
VVB Dudweiler; IBAN: DE32 5909 2000 4011 3502 03.
Wir hoffen viele Teilnehmer zu einer interessanten und unter-
haltsamen Fahrt begrüßen zu können.
Rückfragen beantworten Marianne Niederländer Tel. 06805 
1593 oder Werner Steffensky Tel. 06805 909718.
OGV Kleinblittersdorf, Werner Steffensky – 1. Vorsitzender

Jugendförderverein  
FC Phönix 09 Kleinblittersdorf e.V.

Unser nächster Second-Hand-Markt findet am 03.09.2022 
in der Spiel- und Sporthalle statt.
Anmeldung am 06.08.2022 ausschließlich per Mail unter Anga-
be des Namens und der Telefonnummer an:

!!!  jugendfoerderverein.phoenix@gmx.de !!!
von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr. Tischvergabe erfolgt in der Rei-
henfolge des Maileingangs. Maximal 2 Tische je Anmelder.
Benachrichtigung (nur bei Zusage) erfolgt am Tag der Anmeldung.

Männergesangverein 1892 Kleinblittersdorf e.V.
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2022

Am Donnerstag, dem 14.07.2022, fanden sich die Mitglieder 
des MGV satzungsgemäß in den Proberäumen zu ihrer Jahres-
hauptversammlung zusammen. Erschienen sind laut Anwesen-
heitsliste 21 Mitglieder. 
ToP 1: Eröffnung der Versammlung
Der 1. Vorsitzende Ernst Andres begrüßt die Anwesenden.
ToP 2: Begrüßung neuer Mitglieder und Totenehrung
Trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie konnten 
neue Mitglieder verzeichnet werden. Anlässlich der Verstorbe-
nen findet eine Gedenkminute statt.
ToP 3: Verlesung der Niederschrift der JHV 2021
In der vorangegangenen Corona-Zeit habe es Einschränkun-
gen bei der Probearbeit bei allen Chorsparten gegeben. Diese 
sind jedoch durch Online-Proben beim Kinder- und Jugend-
chor sowie beim Gospelchor gut aufgefangen worden. Die 
Qualität der Online-Proben habe sich stetig verbessert.
ToP 4: Bericht der Kassiererin
Es sei im letzten Geschäftsjahr ein Fehlbetrag angefallen, da 
nur wenig Aktivitäten coronabedingt möglich waren, aber im Ge-
genzug entsprechende Fixkosten angefallen sind. Im Jahr 2021 
habe es zudem keinen Corona-Zuschuss wie 2020 gegeben.
ToP 5: Bericht der Kassenprüfer
Die Kasse wurde von den Kassenprüfern testiert. Die vorbildli-
che Kassenführung wird hervorgehoben.
ToP 6: Bericht der Dirigentin
Im Sommer letzten Jahres konnte wieder von Online-Proben 
zu Präsenzproben unter strengen hygienischen Auflagen ge-
wechselt werden, was einen wichtigen Schritt in Richtung Nor-
malität dargestellt habe. Einige Aktivitäten seien anschließend 
glücklicherweise wieder möglich geworden, leider sei aber das 
Weihnachtskonzert coronabedingt ausgefallen.
ToP 7: Bericht der Spartenleiterin/des Spartenleiters
Auch der Kinderchor- und Jugendchor sei im Sommer wieder 
von der Online- zur Präsenzprobenform gewechselt. Bereits 
kurz nach Aufnahme der Präsenzproben habe ein Auftritt bei-
der Chöre in Bexbach stattfinden können. Es habe wieder den 
mittlerweile 10. Spiel- und Spaßtag gegeben und Anfang Okto-
ber einen großen Auftritt des Kinder- und Jugendchores in der 
Wintringer Kapelle anlässlich des Erntedankfestes. Im Novem-
ber habe es nach 16 Jahren einen Wechsel der Spartenleitung 
beim Kinder- und Jugendchor gegeben. Beim Gospelchor sei 
das Überleben des Chores ebenfalls durch die gut angenom-
menen Zoom-Konferenzen gesichert gewesen. Nach Aufnahme 
des Präsenzbetriebes am 10.06.2021 sei insbesondere deut-
lich geworden, dass der Chor seine gesangliche Leistungsfä-
higkeit erhalten und die Herausforderung eines Konzertes in 
der Wintringer Kapelle hervorragend gemeistert habe.
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ToP 8: Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
Auch der 1. Vorsitzende thematisiert die Online-Probenarbeit 
der ersten Jahreshälfte 2021 und den darauffolgenden Wech-
sel zur Präsenzform. Im Männerchor hätten keine Präsenz-
proben stattgefunden. Dieser habe sich schließlich nach 160 
Jahren leider aufgelöst, da kein einheitliches Klangbild mehr 
möglich gewesen sei. Der Männergesangverein werde nun ge-
bildet von den Sparten Kinder-, Jugend- und Gospelchor. Der 
Verein zähle zurzeit 117 Mitglieder. Im Jahr 2021 habe es nur 
wenige Aktivitäten gegeben. Im Jahr 2022 seien jedoch wieder 
mehr geplant, wie z. B. das Blittarische Sommerfest, die Klein-
blittersdorfer Kirb oder das Weihnachtskonzert. In den Herbst- 
bzw. Wintermonaten sei die Umsetzung der Aktivitäten im Zuge 
von Corona allerdings nicht gesichert.
ToP 9: Anträge an die Jahreshauptversammlung
Keine Anträge
ToP 10: Wahl des Versammlungsleiters
Frau Monika Dieudonne wird als Versammlungsleiterin gewählt.
ToP 11: Entlastung des Vorstands
Der Vorstand wird einstimmig entlastet.
ToP 12: Verschiedenes
Das im Herbst bevorstehende Primeurfest wird thematisiert. 
Man müsse die weitere Entwicklung der Coronapandemie ab-
warten, um zu entscheiden, ob das Fest im November stattfin-
den könne.
Der Vorstand

RILCHINGEN-HANWEILER
ortsvorsteherin Dr. Erika Heit
Goethestraße 48, Tel. 9428200
Sprechstunde: montags 17:30-18:30 Uhr
Sitzungszimmer Mehrzweckhalle, 
Am Sportplatz, Tel. 4607

Öffnungszeiten der Bücherei in Hanweiler
07.09.2022

obst- und Gartenbauverein  
Rilchingen-Hanweiler e.V.

Es gibt was Neues beim oGV Rilchingen-Hanweiler
Dämmerschoppen

Wann: 29. Juli 2022 | Wo: Am Bockstall | Uhrzeit: Ab 18:00 Uhr
Also wir sehen uns bei Grillwürstchen und kalten Getränken!
Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht.
Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut.

Der obst- und Gartenbauverein informiert: 
Der Bezirksverband der Obst- und Gartenbauvereine Saarbrü-
cken lädt am 15.08.2022 ab 14.00 Uhr zum SOMMERFEST ein. 
In diesem Jahr findet das Sommerfest nicht wie in der Vergan-
genheit in Großrosseln, sondern in Rilchingen-Hanweiler, Am 
Bockstall, Am Denkmal 4, statt. So soll das Sommerfest nun 
in jedem Jahr bei einem anderen Verein im Bezirksverband 
stattfinden. Zukünftig wollen wir mit dem Sommerfest bewir-
ken, dass sich die Vereine unseres Bezirksverbandes wieder 
näher kennenlernen und ein geselliger Gesprächsaustausch 
stattfinden kann. Gerne plaudern die Gartenbauer-innen über 
ihre Erfahrungen, neue Züchtungen und vieles mehr. Bei einem 
solch gemütlichen Fest bestehen immer gute Gelegenheiten 
sich auszutauschen. Also auf zum Sommerfest nach Rilchin-
gen-Hanweiler. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.  
Der Vorstand des Bezirksverbandes 

Kath. Kirchenchor Cäcilia 1864 
Rilchingen-Hanweiler

Sommergottesdienst
Wie schon im letzten Jahr, so wird es auch in diesem wieder 
Sommergottesdienste geben. An den sechs Sonntagen in den 
Sommerferien findet der Gottesdienst für die fünf Pfarreien 
im Park der Barmherzigen Brüder, auf der Freifläche vor dem 
Haus St. Josef, statt. Sollte es regnen, ist der Gottesdienst in 
einer der fünf Pfarrkirchen. Der Auftaktgottesdienst der dies-

jährigen Sommergottesdienste, die unter dem Motto „Urlaub 
mit Gott“ stehen, ist am Sonntag, 31. Juli 2022, um 10 Uhr. Die-
ser wird musikalisch von den Happy Voices unter der Leitung 
von Matthias Strauss gestaltet. Bei schlechtem Wetter findet 
der Gottesdienst in der Kath. Pfarrkirche St. Walfried statt.

Kurze Sommerpause des Saar Wind orchestra
Das Saar Wind Orchestra Rilchingen-Hanweiler verabschiedet 
sich in die Sommerpause. Sie fällt in diesem Jahr sehr kurz 
aus, denn große Ereignisse werfen ihre Schatten schon vor-
aus. In diesem Jahr veranstaltet das Saar Wind Orchestra wie-
der ein Event-Konzert. Am Samstag, den 17. September 2022, 
findet um 20.00 Uhr die 1. Saar Wind Schlager Nacht in der 
Mehrzweckhalle in Rilchingen-Hanweiler statt. Das Saar Wind 
Orchestra wird sein Publikum mit guter Musik und eingängi-
gen Schlagern begeistern. Die Musiker und ihr Dirigent Stefan 
Zimmer laden herzlich zu diesem Konzert ein! Nähere Informa-
tionen zu Terminen und Konzerten finden sich immer auf der 
Homepage des Orchesters (www.swo-hanweiler.de). Das Saar 
Wind Orchestra und sein Dirigent Stefan Zimmer wünschen 
nun aber erst einmal schöne Sommerferien!

Sportfreunde Rilchingen-Hanweiler
Abteilung Handball

Mini-Spielfest am 10.07. in Rilchingen-Hanweiler
Zum Mini-Spielfest des Handballverbandes Saar in Rilchingen-
Hanweiler trafen sich bei strahlendem Sonnenschein rund 
260 Kinder in 30 Teams der Jahrgänge 2013 / 2014+15 und 
2016+17 und jünger. Während die größeren in der Regel schon 
Spielerfahrung aus der F-Jugend mitbrachten und sich auf ein 
großes Kräftemessen unter freiem Himmel freuten, war es für 
die meisten Kinder der jüngeren Jahrgänge der erste Hand-
balleinsatz überhaupt. Da war es auch gar nicht wichtig, ob 
die Handballregeln beachtet wurden – Hauptsache, der Ball 
landete irgendwann unter großem Jubel im Tor.
Für die Zeit, in der gerade nicht gespielt wurde, war das An-
gebot an Beschäftigungsmöglichkeiten groß: Kinderolympiade 
mit handballspezifischen Anforderungen, Luftballonwettbewerb 
mit Malaufgabe, Fotobox, Schminken und Wasserspiele.

Auf allen Spielfeldern wuselte und wirbelte der Nachwuchs in 
bunten Shirts, kämpfte, rannte und freute sich am Spiel. Es war 
eine große Freude, so viele Kinder gleichzeitig begeistert beim 
Sport zu sehen. Viele, die an diesem Tag als Zuschauer*innen 
zum Sportplatz gekommen waren, sind auf die Attraktivität des 
Handballspiels aufmerksam geworden und nun neugierig, die 
Sportart auszuprobieren. Erste Testläufe konnten sie an den 
Stationen absolvieren und haben sich bereits nach den Trai-
ningseinheiten erkundigt.
Zum großen Finale der Veranstaltung hatte sich Weltmeister 
und HV Saar-Jugendkoordinator Blacky Schwarzer angekün-
digt: Er nahm die Sieger*innen-Ehrung höchstpersönlich vor 
und überreichte allen Teams ihre Geschenke. Es ist immer wie-
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der etwas Besonderes, wenn der Weltmeister zu den Kindern 
spricht und sie für ihren Einsatz und ihre Leistungen lobt. Alle 
Autogramm- und Fotowünsche wurden erfüllt.
Ein wunderschönes Abschlussbild gab es dann beim gemein-
samen Start der vielen bunten Luftballons gen Himmel. Die ers-
te Postkarte aus dem Wettbewerb wurde übrigens bereits aus 
dem Kanton Uri in der Schweiz zurückgesandt. 😊
Vielen Dank an das gesamte Orga-Team des Handballverban-
des Saar, das mit zehn Personen im Einsatz war, und an die 
insgesamt siebzig Helfer*innen der Sportfreunde Rilchingen-
Hanweiler. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Ortsvereine 
und Einrichtungen, die uns logistisch unterstützt haben.
Es war eine großartige Werbung für den Kinderhandball. 
Das Mini-Spielfest wurde über das Programm AUF!leben – Zu-
kunft ist jetzt. der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ge-
fördert.
Teams und Trainingszeiten der Handballabteilung der 
Sportfreunde Hanweiler
Unsere Teams verabschieden sich nun in eine dreiwöchige 
Sommerpause und sind dann ab dem 22. August wieder im 
Trainingsbetrieb. Unsere Trainingszeiten von montags bis frei-
tags ab 16.30 Uhr:
Minis (5-7 Jahre): Donnerstag
E-Mädchen (8-10 Jahre): Montag und Freitag
E-Jungs (8-10 Jahre): Dienstag und Freitag
D-Mädchen (11-12 Jahre): Dienstag und Freitag
D-Jungs (11-12 Jahre): Montag und Mittwoch
C-Jungs (13-14 Jahre): Montag und Mittwoch
B-Mädchen (13-16 Jahre): Mittwoch und Freitag
B-Jungs (15-16 Jahre): Dienstag und Donnerstag
Frauen (ab 16 J.): Mittwoch und Freitag
Männer (ab 17 J.): Dienstag und Donnerstag/Freitag
Wir wünschen allen schöne Ferien!!!
Informationen: Abteilungsleiterin Christiane Bähr, Tel.  
0176/67776575, E-Mail: Chris.Baehr@t-online.de
Fotos: Christoph Schacht und Valerie Kubler

Boule Schnuppertag beim PC Hanweiler
Am 11. Juli durften 14 Schülerinnen und Schüler der Schule 
am Ludwigsberg aus Saarbrücken auf unserem schönen Bou-
leplatz im Rahmen ihrer Sporttage den Boule-Sport kennen 
lernen. Für die meisten von ihnen war es der erste Kontakt 
mit dieser Sportart. Zusammen mit 7 erfahrenen Vereinsmit-
gliedern des PC Hanweiler haben die Jungs und Mädels in 
kleinen Gruppen schnell gelernt, worauf es bei der Jagd auf 
das Schweinchen ankommt. Dass das Boule-Spiel nicht mit 
Kraft und Schnelligkeit gewonnen wird, sondern Konzentrati-
on und Genauigkeit angesagt ist, merkten die Kinder schnell. 
Schon nach einigen Übungen zur Wurftechnik und zum Ziel-
werfen zeigten sich erste Erfolge. Mit Teamgeist und Fairness 
kamen gegen Ende des Schnuppertages einige schöne Spiele 
zustande. Die Aktion endete mit einem kleinen Imbiss und we-
gen der großen Hitze auf dem Platz mit einem leckeren Eis.
Über die beiden begleitenden Lehrkräfte der Schule haben wir 
eine sehr positive Rückmeldung der teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler erhalten und hoffen unter ihnen einige neue 
Boule-Freunde gewonnen zu haben.

SITTERSWALD
ortsvorsteher Hans Jürgen Laschinger
Blumenstraße 4, Tel. 4118
Sprechstunde: montags 17:30-18:30 Uhr
Sitzungszimmer der Grundschule, 
Siedlerstraße 1a, Tel.: 4504

Jugendclub Sitterswald
Aktuelle Öffnungszeiten im Jugend-
club Sitterswald (Siedlerstr. 1a)
Montag: 17-21 Uhr, Freitag: 18-23 Uhr
Kontakte für Infos, Fragen und Anliegen 
zu möglichen weiteren Öffnungszeiten: 
Tel.: +49 162 4300802 (Fabian Soller)
Mail: sebastian.haas@juz-united.de

AWo Sitterswald
AWo-Biergarten am 31. Juli 2022

Endlich – der AWO-Biergarten geht nach der langen Zwangs-
pause wieder an den Start. Am 31.07.22 von 11 bis 18.00 Uhr 
können Sie in unserem schönen Garten zu Gast sein. Wer un-
terwegs ist und nach einer Einkehrmöglichkeit im Schatten gro-
ßer Bäume sucht, findet bei uns neben Rostwürstchen, Pom-
mes, Brezeln und kühlen Getränken auch Kaffee und Kuchen 
vor. Selbstverständlich sind auch alle diejenigen herzlich will-
kommen, die einfach nur ein bisschen Gesellschaft in frischer 
Luft suchen oder mit ihren Kindern die vielfältigen Spielgeräte 
in unserem Garten nutzen möchten. Vor allem die Seilrutsche 
ist beliebt bei kleinen und größeren Kindern. Unsere überdach-
te Terrasse bietet Schutz gegen Wind und Sonne. Bei Regen 
bleibt der Biergarten allerdings geschlossen. Sie finden uns in 
Sitterswald in der Nauwieserstraße 2a gegenüber der Turnhalle 
direkt am Premiumwanderweg.
Wir freuen uns auf Sie! Ihr AWO-Team

MGV Kulturgemeinde Sitterswald 
Abt. Boule

6. Spieltag, 4 Teams, 4 Siege.

Dass in Sitterswald am Waldhaus dienstags und freitags die 
Kugeln rollen, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, dass 
seit einige Wochen mehr als 30 Sitterswalder Boulespieler 
quer durch das Saarland unterwegs sind um mit Ihren Teams 
um Punkte und Siege zu kämpfen. Und das tun sie bisher sehr 
eindrucksvoll. Von den insgesamt 18 Spielen, die die Teams 1 
bis 3 bestritten, wurden insgesamt 17 Spiele von den Sitters-
waldern gewonnen. Eine beeindruckende Bilanz zur Sommer-
pause, die der Boule KG, und das ist ein kleines Novum, die 
Tabellenführung sowohl in der Verbandsliga, als auch in den 
Bezirksligen Ost und West beschert.
Der 6. Spieltag:
Boule KG 2 – Überherrn 2  4:1
Dillingen Boule – KG 3 1:4
Hokuta Bous Boule – KG 4  2:3
St. Wendel 2 Boule – KG 1  2:3

Die 1. Mannschaft musste im Spitzenspiel in St. Wendel antre-
ten. Beide Mannschaften waren bis dahin noch ohne Nieder-
lage. Hinsichtlich der Meisterschaft hatte die Partie also vor-
entscheidenden Charakter. Bei einer Niederlage hätte man die 
Entscheidung nicht mehr in der eigenen Hand gehabt. St. Wen-
del führte die Sitterswalder, wohl aus taktischer Erwägung, auf 
tiefes „Geläuf“. Das Spielen in der tiefen Brasche erinnert sehr 
an „Beachboule“. Der Spielverlauf der ersten Triplette nahm 
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bereits in der ersten Aufnahme dramatische Züge an. Beide 
Mannschaften haben jeweils eine Kugel in der Hand. Sitters-
wald schießt für 3 und trifft. Die gegnerische Kugel fliegt aller-
dings äußerst unglücklich quer durchs „Bild“ und befördert die 
Zielkugel 2 Meter nach hinten. Resultat 5 Punkte für den Geg-
ner. Von dem Schock konnte man sich nicht mehr erholen. Die 
Partie ging an St. Wendel. In der 2 Triplettepartie führte man zu 
Beginn 5:1. Gab dann aber nach und nach das Spiel aus der 
Hand und lag schließlich 5:11 hinten. Nach einer taktischen 
Umstellung und einer hochkonzentrierten Leistung konnte die 
wichtige Partie noch 13:11 für Sitterswald entschieden wer-
den. Auch bei den drei folgenden Doublettepartien waren star-
ke Nerven gefragt. Team 1 Boule KG Sitterswald Doublette 1 
hatte mit den Platzverhältnissen Probleme und verlor deutlich. 
Besser machte es Team 2 nach unglücklichem 0:7 Rückstand, 
kämpfte man sich in die Partie zurück und siegte 13:10. Dou-
blette 3 dominierte klar und steuerte so den entscheidenden 
dritten Punkt bei.

Wer mehr über uns und den Boulesport wissen 
möchte, der schaue auf unserer informativen In-
ternetseite vorbei:
http://boule-kg-sitterswald.de
Text: Peter Bopp; Foto: Dieter Weber

ALLGEMEINE NACHRICHTEN

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Exkursion nach Verdun 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., LV Saar, 
bietet am Samstag, dem 10. September 2022, eine Tagesfahrt 
nach Verdun mit fachkundiger Führung des Landesvorsitzen-
den Werner Hillen an. Besichtigt werden das Mémorial de 
Verdun, Fleury-devant-Douaumont, das Fort Douaumont, und 
das Beinhaus, wo auch eine Kranzniederlegung stattfindet. Ein 
gemeinsames Mittagessen und ein abschließender Umtrunk in 
der Altstadt sind ebenfalls Teil des Programms. Preis pro Per-
son: 59,00 Euro (inkl. Eintritte, Bus, Mittagessen (exkl. Geträn-
ke)). Festes Schuhwerk und warme Kleidung werden empfoh-
len. Die Fahrt ist erfahrungsgemäß schnell ausgebucht! Bitte 
schauen Sie zunächst auf unserer Homepage, ob noch Plätze 
frei sind, bevor Sie uns kontaktieren: https://saarland.volks-
bund.de/aktuell/termine/detailseite/fahrt-zu-den-schlachtfel-
dern-von-verdun. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir nehmen verbindliche Anmeldungen bis Freitag, 12. August 
2022, an saarland@volksbund.de  oder 06831-4888 598 un-
ter Angabe der Personenzahl und Kontaktdaten entgegen. Die 
Reihenfolge der Anmeldungen ist entscheidend.

Regionalverband Saarbrücken
Kulturpreis für Kunst – Jetzt noch Vorschläge einreichen
Frist endet am Freitag, den 12. August
Der Regionalverband Saarbrücken verleiht 2022 erneut den 
Kulturpreis für Kunst, der im jährlichen Wechsel mit dem Kul-
turpreis für Musik vergeben wird. Die Frist zum Einreichen 
einer Nominierung für den Kulturpreis für Kunst des Regio-
nalverbands Saarbrücken endet am Freitag, den 12. August. 
Vorschläge für infrage kommende Künstlerinnen und Künstler 
können von Städten und Gemeinden, Vereinigungen oder von 
Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden. Eine eigene Be-
werbung ist ausgeschlossen. Thematischer Schwerpunkt des 
Kulturpreises ist eine engagierte Kunst für die Region Saarbrü-
cken. Gesucht werden Künstlerinnen und Künstler, die sich mit 
zentralen gegenwärtigen Herausforderungen unserer Gesell-
schaft auseinandersetzen. Die eingereichten Vorschläge wer-
den durch eine Jury, die vom Regionalverband Saarbrücken 
berufen wird, bewertet.
Die vollständigen Bewerbungskriterien sind im Internet unter 
www.regionalverband.de/kulturpreis abrufbar. Eine Berück-
sichtigung der eingereichten Vorschläge ist nur bei vollstän-
diger Beachtung der dort aufgeführten Kriterien möglich. Die 
Vorschläge müssen schriftlich in einer Bewerbungsmappe bis 
spätestens 12. August an folgende Adresse geschickt werden: 

Regionalverband Saarbrücken, Peter Michael Lupp, Fachdienst 
Regionalentwicklung und Planung, Schlossplatz 1–15, 66119 
Saarbrücken. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch 
unter 0681 506-6060 oder per E-Mail an peter.lupp@rvsbr.de.

*****
Meldefrist Masernschutzgesetz endet am 31. Juli – Gesund-
heitsamt des Regionalverbands Saarbrücken richtet Melde-
portal ein
Das Masernschutzgesetz gilt seit dem 1. März 2020. Pandemie-
bedingt wurde die Meldefrist für Gemeinschafts- und Gesund-
heitseinrichtungen an das jeweils zuständige Gesundheitsamt 
bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Diese Frist läuft nun aus. Das 
Gesundheitsamt des Regionalverbands Saarbrücken wird hier-
zu ein Meldeportal einrichten, das voraussichtlich ab dem 1. 
August zur Verfügung stehen wird. Der Link zum Meldeportal 
ist dann neben weiterführenden Informationen zur gesetzlichen 
Lage, dem Verfahren und der Krankheit selbst, auf der Seite 
www.regionalverband.de/masernschutzgesetz zu finden. Alle 
Meldungen sollen von den Einrichtungen ausschließlich über 
das Meldeportal eingereicht werden.
Hintergrund: Das Gesetz soll den Schutz vor Masern in Kin-
dergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen 
sowie in medizinischen Einrichtungen fördern. Daher sieht es 
vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 
beim Eintritt in den Kindergarten, die Kindertagespflege oder 
in die Schule die von der Ständigen Impfkommission empfoh-
lenen Masern-Impfungen vorweisen. Nach 1970 geborene Per-
sonen, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen 
Einrichtungen arbeiten, wie Erzieher, Lehrer, Tagespflegeper-
sonen und medizinisches Personal, müssen ebenfalls einen 
Schutz gegen Masern aufweisen. Auch Asylbewerber und Ge-
flüchtete müssen vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemein-
schaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben. 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.masernschutz.de.

*****
Strategiepapier „Aktiv älter werden im Regionalverband“ 
veröffentlicht – Leitfaden für die weitere Entwicklung der 
Arbeit mit und für ältere Menschen
Der Regionalverband Saarbrücken hat das Strategiepapier 
„Aktiv älter werden im Regionalverband Saarbrücken“ veröf-
fentlicht. Es dient als Leitfaden für die weitere Entwicklung der 
Arbeit mit und für die Zielgruppe älterer Menschen. Ausgehend 
von gesellschaftlichen Entwicklungen und vor dem Hintergrund 
des Demografischen Wandels werden in einem Aktionsplan 
Handlungsempfehlungen gegeben und erste Maßnahmen auf-
gezeigt, wie Gesundheit und Wohlbefinden älterer Menschen 
gestärkt und gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden kann. 
Dafür braucht es unter anderem sozialraum- und gemeinwe-
senorientierte Angebote für Seniorinnen und Senioren vor Ort. 
Ein Beispiel ist das Projekt „Weiterentwicklung und Ausbau 
sozialraumorientierter, integrativer Versorgungsstrukturen für 
alte und pflegebedürftige Menschen in Saarbrücken-Brebach“ 
des Diakonischen Werkes an der Saar gGmbH, welches vom 
Regionalverband Saarbrücken finanziell unterstützt wird. Im 
Rahmen der Projektförderung sollen zukünftig vor allem nied-
rigschwellige Beteiligungs- und Aktivierungsangebote in den 
Bereichen Prävention und Gesundheit ausgebaut werden so-
wie die vorgehaltenen Beratungsangebote und Angebote im 
Vor- und Umfeld von Pflege den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern zugänglich gemacht werden. Insgesamt fördert der Regi-
onalverband seit einigen Jahren 21 Projekte der sozialraumori-
entierten Seniorenarbeit. Es gilt frühzeitig zu agieren, denn laut 
aktuellen Prognosen wird die Bevölkerung im Regionalverband 
Saarbrücken bis 2040 gegenüber heute bei den über 65-Jähri-
gen um fast 13 Prozent ansteigen, während sich der Anteil der 
20- bis 65-Jährigen um rund 16 Prozent reduzieren wird. Im 
Vergleich zum Rest des Saarlandes verdichten sich im Regio-
nalverband und seinen angehörigen Städten und Gemeinden, 
vor allem in den Städten Saarbrücken, Völklingen und Sulz-
bach, die sozialen Problemlagen am stärksten. Im Jahr 2020 
hatte sich die Zahl der Grundsicherungsempfänger im Regi-
onalverband gegenüber 2007 mehr als verdoppelt – dies gilt 
ebenfalls für die Anzahl der Wohngeldempfänger gegenüber 
dem Jahr 2014. Mit dem Strategiepapier soll eine gemeinsame 
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fachliche Diskussion angeregt werden. Dazu findet im Herbst 
ein Fachforum mit Akteurinnen und Akteuren der Gesundheits-
förderung und Seniorenarbeit statt.
Das rund 80-seitige Strategiepapier kann unter www.regional-
verband.de/broschuerenheruntergeladen werden.

*****
Regionalversammlung folgt Empfehlung des Landkreistags
Die Regionalversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung ein-
stimmig beschlossen, die Elternbeiträge der Kindertagespflege 
zum 1. August erneut analog zum Gute-Kita-Gesetz zu senken. 
In dieser vierten Stufe der Absenkung soll der Elternbeitrag von 
maximal 210 Euro auf einen Höchstbetrag von nun 205 Euro 
reduziert werden. Der Beschluss geht auf eine Empfehlung des 
Saarländischen Landkreistags zurück. Im Regionalverband tra-
gen rund 190 Tagespflegepersonen dazu bei, weitere Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder ab dem ersten Lebensjahr anbie-
ten zu können. Insgesamt hat sich seit 2019 der Elternbeitrag 
von maximal 350 Euro auf einen Höchstbetrag von nun 205 
Euro reduziert.

Anzeige

alerfachbetrieb

eckhausen
GmbH

Völklingerstraße 3 • 66115 Saarbrücken
Tel. + Fax: 06 81/5 33 62• Mobil: 01 72/6 78 49 23

E-Mail: mail@MB-Maler.de • www.MB-Maler.de
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Feierlichkeiten
Einfach eine Anzeige aufgeben:
Sie möchten sich bei ihren Freunden, Bekannten und Verwandten 
bedanken? Oder ihre Vermählung, die Geburt ihres Kindes oder 
ihre Jubiläumsfeier ankündigen? 
Dann schalten Sie doch ganz einfach eine Anzeige. 
Gerne können Sie dies per E-Mail oder telefonisch erledigen. 
Wir beraten Sie gerne bei der Wahl einer passenden Anzeige.

Weitere Musteranzeigen und
Motive finden Sie auf unserer
Web-Site www.mtypemedia.de

MTYPE media GmbH
Untertürkheimer Str. 21a

66117 Saarbrücken
Tel. 0681-5885-0

Fax 0681-5885-115
Mail: kleinblittersdorf@mtypemedia.de

… in den Kleinblittersdorfer Nachrichten

Größe: 92 x 30 mm | Preis: 46,41 € inkl. MwSt. | GEB 04

Größe: 92 x 35 mm | Preis: 54,15 € inkl. MwSt. | GEB 05

Größe: 92 x 60 mm | Preis: 92,82 € inkl. MwSt. | HOC 07

Für die vielen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten
anlässlich meines

00. Geburtstages
bedanke ich mich recht herzlich.  Max Muster

Herzlichen Dank

80. Geburtstages
Maria Muster

für die Glückwünsche & Aufmerksamkeiten 
anlässlich meines

Ich habe mich sehr 
darüber gefreut.

Dankeschön ...

Manuela & Max Muster

für die vielen Glückwünsche & Geschenke 
anlässlich unserer Vermählung.

geb. Muster
Ort, im Monat 2020

Alle Marken - eine Werkstatt
utohaus Vogelgesang
 Inh. Josef Kany

Kfz-MeisterbetriebA
Neu- u. Gebrauchtwagen · Unfall- u. Kfz-Reparaturen · AU · 

HU durch autorisierte Prüforganisationen · Wartung · 
Reifen- Glas u. Klimaservice · Young- u. Oldtimerreparaturen

Kapellenstr. 40  66399 Ormesheim · Tel. 06893-21 59
www.auto-kany.de · ahvkany@aol.com

Mobil: 0171 6 77 00 33
voigtbau@gmx.net
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Private Kleinanzeigen

ZU VERKAUFEN
Bliesransbach Grundstück von 
insgesamt 800 qm zu verkaufen, 
davon 300 qm als Baugrundstück 
nutzbar. Tel. 0177-6857129

SUCHE
Suche Putzhilfe, 14-tägig, 2 - 3 
Stunden nach Sitterswald, Tel. 
06805-4815

Aushilfe (m/w/g) zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
gesucht, Hotel Alter Zoll Kleinblittersdorf, Gründer- 
und Dienstleistungszentrum Alter Zoll, Kleinblittersdorf

Bewerbung telefonisch oder schriftlich:
Markus Schreiber GmbH, z.H. Herrn Markus Schreiber

Elsässer Str. 103, 66271 Kleinblittersdorf
Telefon 0049 (0) 6805 9099576

KFZ-MechaniKer/MechatroniKer 
m/w/d nach Kleinblittersdorf gesucht.
Bewerbung bitte an: 
ntn-auto@t-online.de | tel. 0 68 05 / 2 10 64

Saugwagenfahrer geSucht
Voraussetzung: Führerschein CE

Fa. Josef Breyer GmbH, 06805-7171
auch per Mail: info@jbreyergmbh.de

Physiotherapeut/in ab sofort oder 
später (Voll- oder Teilzeit) bei übertariflicher Zahlung  
gesucht. MLD erwünscht. Bei Interesse bitte melden: 
Tel. 0171-4 29 14 55 oder paulweyandt@hotmail.de

Brennholz, Buche & Eiche, Länge 20, 25, 30, 40, 50 & 100 cm, 
gespalten, trocken.

Fa. Schönau  0 68 04 - 66 25
Wir sind Mitglied im Brennholzverband Saar.

· Garten- & Landschaftsarbeiten
     · Baumfällungen
       · Pflasterarbeiten

· Zaunbau, Hangbefestigungen
· Garten-Neuanlage
· Gartenpflege

Fa. Schönau  0 68 04 - 66 25

66271 Kleinblittersdorf · Tel. 06805/5374 · Mobil 0175/5157501

Grabpflege: Die Fürsorge danach.

Grabpflege Samery
Grabneuanlage • Grabgestaltung

Dauergrabpflege

Der Mensch geht, aber die Erinnerung bleibt.

Herzlichen Dank
allen, die mit uns Abschied nahmen
von unserem lieben Verstorbenen

Günter Alt
und ihre Anteilnahme und  
Wertschätzung für Günter auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Ursula Alt mit
Jörg, Sabine, Carsten, Anna, Jan

Auersmacher, im Juli 2022

Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge  
hinterlassen, die Erinnerung an all das Schöne  

mit Dir wird stets in uns  lebendig sein.

Herzlichen Dank
für die große Anteilnahme und die  

tröstenden Worte.  
Die Zuneigung und Verbundenheit,  

die ihr entgegengebracht wurden  
hat uns sehr berührt.

Hildegard Fabian  
geb. Fiack

16.09.1946       21.06.2022

Egon Fabian
Ursula Klampfer-Fabian & Erwin Klampfer
Larissa, Yannic-Leon & Louisa Gessinger

Hanweiler im Juli 2022

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich 
mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf  
so vielfältige Weise zum  
Ausdruck brachten.

Dieter Tittelbach
Heike Hartmann-Leonhardt

Bliesransbach, im Juli 2022

Cäcilia  
Kohl
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Container für:
•	 Bauschutt
•	 EntrümpElung

•	 BaustEllEnaBfällE
•	 grünschnitt

66271	Kleinblittersdorf-hanweiler	•	max-planck-str.	15

BreYer
0 68 05/35 57
0172/6847266

Zertifizierter 
Entsorgungs-
fachbetrieb

Büro- und/oder Praxisräume von 10-200 qm
zu vermieten. Gründer- und Dienstleistungs-

zentrum Alter Zoll, Kleinblittersdorf
Anfragen telefonisch oder schriftlich:

Markus Schreiber GmbH, z.H. Herrn Markus Schreiber
Elsässer Str. 103, 66271 Kleinblittersdorf

Telefon 0049 (0) 6805 9099576

Tel. 0172 - 67 67 5 67

Baumfällungen 
erdbewegungen
antriebs- u. metall bautechnik
entrümpelungen
Transporte
Hausmeisterservice …

Inhaber: Maik Becker

eichen-Prozessionsspinner-

Beseitigung

WurzelBeseiTigung

Multi-Service rund um’s HAUS
• Gartengestaltung & Mäharbeiten
• Entrümpelungen aller Art
• Schrottentsorgung •Baumschnitt

Etienne Goussanthier, Tel. 0177 / 1 95 19 78

LVM-Versicherungsagentur Durst & Geller

Saarbrücker Str. 16, 66271 Kleinblittersdorf 
Telefon 06805 942900
info@dgk.lvm.de, https://dgk.lvm.de

Sprachtherapie-Sprechtherapie
Stimmtherapie-Schlucktherapie
Kommunikationstraining

Termine nach Vereinbarung, Zulassung für alle Kassen, Haus- und Heimbesuche

Alte Schulstraße 7 · 66271 Kleinblittersdorf
Tel.: 06805/9099727 · www.logopaedie-kleinblittersdorf.de

Auf dem Bies 32 • 66271 Auersmacher

0162/9754646 • 06805 /2059088
michael.schmaeh@gmail.com • www.michael-schmaeh.de

Mitarbeiter gesucht: Monteure,  
Hilfsarbeiter oder Azubis

Sehr geehrte Kundschaft … Wir ziehen um …  
und sind im August mit unserer Praxis in Ormes-
heim, Theo-Carlen-Platz 5a, wieder und weiter-
hin für Sie da. Ich möchte mich für die langjähri-

ge Treue am Standort Bübingen ganz herzlich  
bedanken und würde mich sehr freuen auch  

künftig Ihr Vertrauen zu erhalten.
ihre Tierärztin marina Schmitt

Elsässer Straße 25 • 66271 Kleinblittersdorf
Tel. 0 68 05/21 81 71 • Mobil 01 51/15 75 82 43

www.sanitätshaus-weinmann.de

Kompressionsstrümpfe, Orthesen,
Bandagen u. Einlagen nach Maß, Rehatechnik,  

Pflegehilfsmittel, Treppenlifter 

Auch
HAUS-

BESUCHE!

Sanitätshaus
Weinmann

Orthopädie und Rehatechnik



K
le

in
bl

itt
er

sd
or

fe
r 

N
ac

hr
ic

ht
en

 · 
W

oc
he

 3
0/

20
22

Haus Sonnabend Betreuungsdienste GmbH
Theodor-Heuss-Straße 12-14 | 66130 Saarbrücken-Güdingen
Tel. 0681 88306-30 | Fax 0681 88306-25
a.paul@haus-sonnabend.de | www.haus-sonnabend.de

Unser Demenz-Zentrum bietet neben der vollstationären Einrichtung auch 
eine eigene, zugelassene Tagespflege für vornehmlich an Demenz erkrankte 
ältere Menschen. Eine Vielzahl von Angeboten zur aktiven Alltagsgestaltung 
werden nach einem eigens hierfür entwickelten Betreuungs- und Pflegekon-
zept vorgehalten.

Ziel dieses Betreuungs- und Pflegekonzeptes ist sowohl die Förderung 
sämtlicher noch vorhandenen Fähigkeiten als auch die soziale Integration 
der Betreuten in eine Gemeinschaft gleichermaßen Betroffener.

Im Rahmen unserer Tagespflege stehen 15 Betreuungsplätze von 
Mo - Fr zwischen 8.30 - 16 Uhr für Sie bereit. Wir sorgen außerdem  
für eine reichhaltige Verpflegung und verfügen über einen hauseigenen  
Abhol- und Bringservice.

Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Frau Agathe Paul unter
der Durchwahl 0681 88306-30 gerne zur Verfügung.

… ein Ort der besonderen  
Normalität

Willkommen zur Tagespflege …

ServicePartner

TV - Hifi - Sat- und Netzwerktechnik,
Telefonanlagen und Videoüberwachung,

Elektroinstallationen in Alt- und Neubauten

SP: Fernseh - Elektro - IT
Kallenborn • Inh. Patrick Brutty • Meisterbetrieb

Tel: 06805/8191 • info@brutty.eu
66271 Kleinblittersdorf • Elsässer Str. 26

Medizinische & kosmetische Fußpflege
Termine nach Vereinbarung,

auch bei Ihnen zuhause!
(innerhalb der Gemeinde 

ohne Aufpreis)

Fußpflegestudio
   Engelsfuß

Fußpflege normal 23 €
Fußpflege mit Lack 25 €
Fußpflege mit Gel/French 35 €

Goethestraße 13
66271 Hanweiler

0172-6778939

Reifen-SeRvice

· Grabmale 
· Treppen 
· FensTerbänke

Steine der Natur stilvoll veredelt

Küchenarbeitsplatten · Wohn- Esszimmer 
& Gartentische

SEEWald · Saarbrücker Str. 128
66271 kleinblittersdorf

Tel. 0 68 05 - 9 42 38 90 · Fax 0 68 05 - 9 42 38 91
www.h-u-s-natursteine.de | e-mail: info@h-u-s-naturstein.de

Geschäftszeiten: 8.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 17.00 Uhr


